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Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den s Nov. 1800. Drittes Quartal. Den is Brümäre IX.

V 0 llzie h u n g s r ath.
Beschluß vom 29. Okt.

Der Vollziehungsrath — Erwägend, daß der Paß
über die Limmat zu Wettingcn sowohl einer beträcht-

lichen Anzahl der dies- und jenseits gelegenen Gemeinden,
als auch dem Publizmn zum Vortheil gereicht;

Erwägend daß dieser Paß selbst nach Erbauung der

auf dem linken Ufet jenes Flusses von Weltingen nach

Baden anzulegen vorgeschlagenen Strasse, nöthig ist;

Erwägend, daß man von jeher zu Wettingen ein

Fahrgeld sowohl vor der Erbauung der Brücke, welche

abgebrannt, für eine Fähre, als auch nachher während
die Brücke bestand, bezahlt hatte;

Erwägend endlich, daß es unumgänglich nöthig ist,

daß zur Entschädigung der Kosten, welche dem Staat
eine neue Fähre verursachen würde, das ehemalige Recht
wieder hergestellt werde;

Nach angehörtem Bericht seines Kriegs - und Finanz-
ministers —

beschließt:
r. Der Paß über die Limmat zu Wettingen so durch

die Einäscherung der Brücke daselbst unterbrochen

worden, soll einstweilen vermittelst einer zum lieber-

setzen der Pferde und leichter Fuhrwerke tauglichen
Fähre wieder hergestellt werden.

2. Um den Staat für die Errichtnngs- und Unter-
haltnngskoiten hiess Fahrschifs zu entschädigen, ist

der Finanzminister beauftragt, einstweilen zu Wet-
tingen ein Fahrgeld nach dem ehemaligen Fuß zu

bestimmen.

z. Dem Kriegsminister wird mr Herstellung und dem

Unterhalt des besagten Passes indessen mit Drinh-
lichkcit die Summe von 2000 Fr. angewiesen, bis

er den Total - Belang der daherigen Kosten wird
angeben können.

4. Der Kriegs, und der Finanzminister stnd mit Voll,
Ziehung des gegenwärtige» Beschlusses, soviel einen

jeden davon bctrift, beauftragt.

5. Dieser Beschluß soll auch dem Nationalschazamt
mitgetheilt werden.

Folgen die Unterschriften^

Gesetzgebender Rath, 29. Okt.
Fortsetzung.

Beylage.
Bern den 14. Okt. 1800.

An den Vollziehungsrath.
Bürger!

Ein feit 6 Monaten eingezogener Angeklagter, und
der mehr darüber niedergeschlagen ist, daß er Ihren
Unwillen sich zuzog, als durch die Schwere seines

Unglücks niedergedrückt, bittet und flehet um Ihre
Nachsicht.

Der Uüterfchriebene, verführt durch die Eingebun-
gen der Unruhstifter und durch den verräthcrifchen Zu«

sammenfluß der uacktheiligsten Umstände, indem er

glaubte der Constinition zu gehorchen und gegen das

Vaterland eine Aufopferung zu thun, ließ sich hinrcif-
sen einen Schritt zu thun, der die Pflichten seiner

Stelle verlezte: Er hat fein Unrecht feit jenem fatalen
Zeitpunkt beständig und bitter bereut: er erkennt eS

mir dem tiefsten und anftichtigsten Schmerz und bittet
Sie Bürger, die Ausdrücke seiner innigsten Reue aus-

zunehmen. Lassen Sie sich bewegen ihm Verzeihung
zu ertheilen und ihm wieder einen Theil Ihres groß-
müthigen Wohlwollens zu schenken, und schließen Sie
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ihm nicht auf immerhin jede Spur von Hoffnug in
dem Verfolg der Zeil wieder Iê<. Ächtung und Ihre
väterliche Güte zu gewinnen.

Gruß und Aàmg.
Uiilerz H. Clavel von Ußiercs.

Am zo. Okt. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath/ zi. Okt.
Präsident: Anderwerth.

Hundert drey und dreyßig Bürger von Bern ma-
chen in einer Bittschrift Einwendungen gegen die Ver-
äusscrung der Nationalgüter des Cantons Bern, zu

Bezahlung der rückständigen Besoldungen.
Die Versammlung beschließt in diesen Gegenstand

nicht einzutreten.

Die Polizeycommißion wird beauftragt, über die

Förmlichkeit der Bittschriften und die Prcßfrcyhcit,
Gcsetzcsvorschläge zu entwerfen.

Der Vollziehungsrath überstndet in einer Botschaft
die von der Gesetzgebung gefederten Belege über die

Vereinigung der Gemeinde Höchstettcn mit Koppigcu,
und ihre Absonderung von Sccderg.

Der Gegenstand wird der bürgerlichen Gestzgebuugs.
eommißion zugewiesen.

Der Vollziehungsrath fodert einen neuen Credit von

500,000 Fr. für das Kriegsministerium.
Der Gegenstand wird der Finanzcommißion zuge-

wiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und der Commis-

siyn über den öffentlichen Unterricht zur Berichterstat-

tung überwiesen:

Die Versehung des Gottesdienstes in der Filialge,
meinde Napvcrschwyl Canton Thurgau welche durch

eine revelutionaire Maßregel schon im dritten Jahre
gestört ist, erheischt eine gefezliche Entscheidung um
wieder in Ordnung gebracht zu werden, und die daher

rührenden langwierigen und für alle Theile kostspieligen

Zwicstigkeiten zu heben. Die Gerechtigkeit fodert eine

Abänderung der getroffenen steh selbst widersprochene»

Verfügungen : um so weniger kann ein Zweifel Raum

fade?, daß Sie dieselbe vernehmen werden.

Eine deutliche historische Darstellung wird diese An-

gclegenheit ins Klare fetzen.

Die Filial Napperschwyl ward vor der Reforma-
tion'sonntäglich abwechselnd von den beyden Pfarrern zu

Homburg und Wigoldingen verschen. Als Homburg
kaihvlisch blieb, Wigoldingen aber samt Napperschwyl

dem rcformirten Glanbcnstckeiintmß beytraten, behielt
der Pfarrer von Wigoldingen nur die Psiicht auf sich,

alle zweyten Sonnlage in Rappcrsehwyl den Gottesdienst
zu halten. So wie aber die Volksmenge m dieser

Filial immer mehr anwuchs, beschloß die Obrigkeit
von Zürich als Eptstopus dieser rcformirten Gegend,-der
Pfarrer der Kirchgemeinde Lipperschwyl, als der klein-
sten in jenem Umkreise und der nächsten, sollten die
Stelle des Pfarrers von Homburg gegen eine gewisse

Bezahlung einnehmen. So erwuchs der Filial Rap.
pcrschwyl ein nngczwcifcltes Recht, jeden zweyten Son-
lag ihren Gottesdienst durch den Pfarrer von Lippcr.
schwyl besorgt zu scheu. Durch eine lange Reihe von
Jahren genoß ste dieses Vortheils. Es entstanden zwar
schon 1680, 16?;, 17z; und -744 Streitigkeiten
darüber, indem die Filial Wälti, welche zu Hipper-
schwyl gehört, verlangte, daß der Gottesdienst alle an-
dere Sonntage statt zu Napperschwyl, vielmehr in ih-
rer Capelle gehalten werden sollte.

Allein die Obrigkeit fand immer nöthig, das Dörf-
chen Wäldi, weil es so nabe an Lipperschwyl liegt, und
weil die ebenste Strasse dahin führt, abzuweisen, die

Fllialdewohner von Napperschwyl aber, welche durch
ein beschwerliches Tobcl von Wigoldingen getrennt,
weiter entlegen und sehr zahlreich sind, bey ihrem
Recht zn schützen.

Beym Ausbruche der Revolution, als die Pfarre
Lipperschwyl erledigt ward, erhielten die Einwohner
derselben von den gesetzgebenden Räthen die Erlaubniß,
sich ihren Pfarrer selbst zu wählen.

Allein anstatt sich an den Buchstaben dieser Vcr,
günstigung zu ballen, überschritt sie ihre Vollmacht und
benuzte die Umstände, um die Filial Raxperswylum
ilx Recht zu bringen. Sie macht es ne mäch dem neu

gewählten Pfarrer zur Bedingung, er sollte alle zweyten

Sonntage den Gottesdienst nicht in Napperschwyl, son,
dern in Wäldi halten. Eine solche Bedingung Uî
Nachtheil eines Dritten zu setzen, war ste nicht bcrech,

tigt. Allein das Direktorium irre geführt durch un-
deutliche Darstellung dieser Umstände, aus dem Munde
der Deputirten, bald dieser bald jener Parthey, faßte
sich widersprechende Beschlüsse, wovon die vom i4ten
Aug. und 4. Sept. ?8 durch die Gesitzgebung, die
sich ebenfalls durch falsche Darstellung irre leiten ließ,

unterm 17. Merz d. I. bestätigt wurden.
Die Vollziehung versuchte seitdem alle Wege, den

Gottesdienst in Napperschwyl wieder in Ordnung zu brin-
gen, allein umsonst, die Folgen waren leider keine an-
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der», als langwierige Streitigkeiten, ungerechte Auf-
bücdnngen und bedenkliche Elbiiterungen zwtschc» jenen

Gemeinden.
Der Voll; Rath sieht kein anders Auskunstsmittel

als die Sache der Gerechtigkeit gemäß in den alten

Stand wiederherzustellen/ und Ihnen folgendes Dekret

anznrathen:

In Erwägung, daß die Filialgemcinde Rapperfchwyl
ein alt hergebrachtes Recht hat, daß von dem Pfarrer
von Lippcrschwyl alle zweyten Sonntage ihr Gottesdienst

gegen herkömmliche Gebühren abgehalten werde.

In Erwägung, daß die Kirchgenieinde Lippcrfchwyl
durch die erhaltene Erlaubniß sich ihren Pfarrer fclbst

zu wählen, kein Recht erhi.lt, dem Gewählten Vedin-
gungen vorzuschreiben < welche zum Nachtheil eines Dnt-
ten gereichten, daß hiemit die vermeintliche Verpjlich.
tung ihres Pfarrers künftig keinen Gottesdienst >n Rap-
pcrschwyl zu halten, an sich nichtig ist;

In Erwägung, daß aus Mangel hinlänglicher In-
formation, sowohl mehrere Beschlüsse der Vollziehung
als Dekrete der Gesetzgebung erlassen wurden, die bey

näherer Beleuchtung des wahren Befindens der Sache
nicht statt haben können, sollen alle jene widersprechende
Beschlüsse und Dekrete zurückgenommen und der Pfar-
rcr von Livperfchwvl gehalten seyn, in der Filial Rap.
pcrschwyl, wie seine Vorfahren, alle zweyten Sonntage
den Gottesdienst abwechselnd mit dem Pfarrer von

Wiegeidingen zu halten.
Die Criminalgesttzgebungscommißion legt folgendes

Gutachren vor, welches für ; Tage aufdcn Canzleytisch

gelegt wird.
In Erwägung, daß ein wesentlicher Mitzwcck der

Eimchließungs- und Kcitenstrafe die Besserung des

Verbrechers sey;

In Erwägung, daß die Erzielung dieses Zwecks sich

weit ehender von begrenzter als aber von lebenslang-
lieber Einschliegungs- und Kettenstrare hoff » lasse und
eben aus diesem Grund das Prinzip der Begrenztheit
der Einsperrungsstrafen in unser peinliches Gesetzbuch

aufgenommen worden ist;

In Erwägung, daß es ein empörender Contrast
wäre, in dem nemlichen Verhastsor: kleinere Verge-
hen kraft älteren Urtheilen mir lebenslänglicher neben

schwerern Vergehen kraft neueren Urtheilen mit auf
höchstens 20 Jahre begrenzten Strafen belegt zu sihcn;

In Erwägung, daß die Strafemilderuug im allge-
meinen wie in besondern Fällen ein unbeschränktes
Recht jeder fouverainen Regierung ist ;

In Erwägung endhch, daß es hingegen auch zu-
gleich Pflicht der Gesetzgebung ist, dafür zu sorgen,
daß durch Milderung der verhängten Strafen die
c-ffeniliche Sicherheit nicht grösserer Gefahr ausgeftzt
werde —

hat der gesetzgebende Rath verordnet:
1. Die längere Dauer aller älterer und neuerer bereits

verhäng!?» Elnfchlicßnngs - und Kettenstrastn, von
welcher Art sie seyen, soll von der Zeit ihres An-
trilts der Erfüllung berechnet auf das Maximum'
des gegenwärtigen peinlichen Gesetzbuchs, also auf
die Zahl von 20 Jahren rcducirt seyn.

2. Im Entweichungsfalt während der Dauer feiner
Einfperruhgsstrafe soll der wieder aufgefangene
Verbrecher ohne Verzug an feinen Verhaftsvrt
zurückgeführt werden.

z. Würde der Entwichene während der Zeit feiner
Flucht neue Vergehen begangen haben haben, so

sollen dieselbe» nach Vorschrift des peinlichen Ge-
setzbuchs untersucht und beurtheilt werden.

4> Würden die neuen Vergehen des Entwichenen die
Todesstrafe zur Folge haben, so soll sie au ihm
vollzogen werden.

5. Würden die neuen Vergeben des Entwichenen aber
andere Strafe» zur Folge haben, so sollen diese!-
den feiner ehevorigen noch nicht gecndigken Strafe
hinzugerechnet, folglich d,e ältere Strafe durch
sein neues Vergehen um so viel verschärft oder
verlängert werden.

6. Dieses Gesetz soll gedruckt, öffentlich bikannt ge-
macht und es nöthig ist, angeschlagen werde».

Die Criminalgesctzgcbungs Eommißion legt über die
Vorschlage des B. Advokat Vallier von Lausanne, wc,
gen oificieller Vertheidigung der Delinquenten, ein
Gutachten vor, welches für z Tage aus den Canzley-
lisch gelegt wird.

Die gleiche Com'mißion legt noch folgendes Gutach-
ten vor, welches sogleich angenommen wird:

Ein Eurer Criminalcomniißion übergebenes, vom
obersten Gerichtshof dem Gr. Rath den Juni 99
communicirtes Schreibe» vom öffentlichen Ankläger,
welches wegen der damaligen ungewissen Abänderung'
des Regierungssitzes verschiedene Maßregeln wegen den

bey den Cantonsgcrichlen hängenden Criminalpxozessi»
anrälh, soll nach dem Erachten Eurer Commißisn aiS -

eine durch das Gesetz vom 12. Juni 99 abgetha >e

Sache ad acia gelegt werden.

Die Fii'.anjcommiZion räth an, den Verkauf des-»
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Franziskanerklosters zu Solsthrrn (S. S. 701) î"
ratisieiren. Angenommen. >

Die Petitioncncommißion schlägt vor, dem B.
Jaques Chevaux von Pampigny Cant. Leman, in
seinem Begehren zu entsprechen, welchem zufolge sein

im Tauftegisier abgeänderter Name wieder hergestellt

werden soll. Der Gegenstand wird zu näherer Unter«

fuchung der Poiizcreommißio» überwiesen.

Der Gcsetzesvorschlag über die Gerichtscompetcnzen
und die neue Organisation des obersten Gerichtshofs,
soll diesem letter» durch die Civilgesetzgebungs « Com-

nnßion zur Prüfung mitgetheilt werden.

Die Saalinspcktoren erhalten auf Verlangen? we

gen den »och häusigen rückständigen Conti der beyden

ehcvorigcn Räthe, einen neuen Credit von 4000 Fr.

Grosser Rath, n. Juli.
Präsident: Cartier.

Die Mehrheit der Bürger der Gemeinde Wcinfcl-
den im ^Canton Thurgau klagt, daß ihr von der Ver-
waltungskammer ein Pfarrer wider ihren Willen auf-

gedrungen werde.

Hem meler fodert Verweisung an die Vollziehung,

mit Einladung die Sache unpartheyiscy zu untersuchen.

N äf. Wenn ein Pfarrer wirksam seyn soll, so

muß er das Zutrauen seiner Gemeinde besitzen: er

stimmt Hemmclcr bey; doch will er die Aufforderung
beyfügen, daß die Vollziehung dem Beschluß des ehe-

vorigen Direktoriums über diesen Gegenstand, gemäß

handle.
E scher fodert einfache Verweisung an die Voll-

Ziehung, weil noch keine Gesetze Hieruder, sondern

nur Vollzichungsbeschlüsse vorhanden sind.

Näf beharret und glaubt, wie jüngsthin Pauli v.

GuggiSberg, es sollte sich kein Pfarrer in ein Haus
eindrängen wollen.

Echlu m p f stimmt Eschern bey, mit dem Wunsch,

der gewählte Pfarrer möchte Verzicht auf seine Er-

nennung leisten.

Fierz stimmt Näf bey und wünscht, daß Esther

sich erkläre, ob nicht die Gemeinde Et. Peter in Zu-

rich sich immer die besten Pfarrer zu crncünen wußte.

E scher erklärs, daß wenigstens gegenwärtig die

Gemeinde St. Peter vortresiich bedient ist, weil sie

den würdigen Pfarrer Laoaier an ihrer Spitze hat:
allein ein Beyspiel thut nichts zur Sache ; kaun» werden

alle Gemeinden so gut zu wählen wiffcn.

Näfs Antrag wird angenommen.
Vonflüh im Namen einer Commißion legt ein

Gutachten vor über die Bildung der Kriegszuchlrälhe, '

welches ohne Einwendung angenommen wird.
Die Commißion über Wiederbesctzung der Pfründen

legt ein Gutachten vor über die Collaturrechle, wel-
chcs für 6 Tage auf den Canzlcytisch gelegt wird.

Die gleiche Commißion trägt darauf an, die Wahl
des Pfarrers zu Kioten durch den Abt von Wcttingen
für ungültig zu erklären und die neue Wahl der Ver.
Wallungskammer des Cantons Zürich aufzutragen.

E scher erklärt sich, daß er die Collaturrechle der
Klöster in prolesiantischcn Gemeinden für durchaus
unzweckmäßig und höchst unpolitisch hält, und bedauert
daß die Vollziehung die Herstellung dieser Art Colla,
turrechte veranstaltete; allein hur ist mm, nicht hiervon
die Rede, sondern man-schlägt uns vor eine Wahl
zu caßiren, die Folge eines Beschlusses der Vollziehung
i>t; hierzu aber können wir nur dann berechtigt seyn,
wenn der Verfassung oder den Gesetzen zuwider gchan.
delt wurde: den Gesetzen zuwider ist nicht gehandelt
worden, weil erst heute ein Gesctzesvorschlaq hierüber
uns vorgelegt war: und der Verfassung zuwider konnte
doch nicht gehandelt werden, weil die gleiche Conr,
mißion uns ein allgemeines Gesetz vorschlägt, also die
Verfassung nicht für hinlänglich hält und weder Gesetze
noch Gcsctzesvorschläge rückwirkend gemacht werden
können: ans diesen Gründen verwerfe ich den Vorschlag.

R ellst ad wünscht, daß die Commißion ihr Gut«
achten darauf begründe, daß die feodalischeu Collatur,
rechte schon aufgehoben seyen.

Näf folgt und glaubt es sey leicht zu bestimmen,
daß diese Collaturrcchte fcobalisch seyen.

Carrard suhl in tiefem Collaturrecht keineswegs
eine Feodalttäl, glaubt aber, dasselbe sey als der
Gleichheit zuwider schon aufgehoben, denn wenn schon
das Kloster Wettingen ehedem gegen Klytcn Gegen-
Verpachtungen hatte, so sind nun diese durch das Klo.
stergesttz aufgehoben: er stimmt also zum Gutachten,
und zwar um so viel mehr, wett der Beschluß der
Vollziehung über Herstellung der Collaturrcchte schon
lange einer Comißion zur Unter üchung übergeben ward.

Rellstad gesteht, daß er nun durch Carrard er.
baut ist und zum Gutachten stimmt.

Custor stimmt Eschern 1» so weit bey, daß er
den Gegenstand mit Anempfehlung der Gemeinde zn
entsprechen, der Vollziehung überweisen will.

(Die Forts, folgt.)
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Grosser Rath, n. Juli.
Forlsetzung.

Billeter stimmt Carrard bey.

C scher. Die Vertheidigung Carrards ist ungül-

tig, weil wir schon einst das Kloster Muri in seinem

Patrvnatrecht gegen die Verwallungskammcr von Lu.

zern qeschüzt haben.

Carrard. Damals waren die Klostergüter noch

nicht Staatsgüter.
Das Gutachten wird angenommen.

Pellegrini bittet, daß wir nun um consequent

zu seyn, auch dem ersten Gutachten znfolg alte Colla»

lnrrechte sogleich ausheben.

Secrclan widcesctt steh Pellegrinis Antrag und

fodert Tagesordnung über denscibeu. Pellegrini
beharret. Man geht zur Tagesordnung.

Die Bürgerin Ronca von Luzern fodert wegen der

traurigen Lage ihrer Haushaltuyg, Bcsreyung ihres

Ehemanns.
Trösch fodert Verweisung an die Vollziehung.

Cat tier. Die Vollziehung hat uns schon einst

ein Vorschlag zu dieser Begnadigung gemacht: er

fodert also Verweisung an die ehcvoeige Commißion.
Der lezte Antrag wird angenommen.
Die Kirchgeineinde Hochstelle» bittet um Nachlaß

der Epecntior.sunkosten für Eintreibung der Premizen,
weil sie dadurch beynahe erdrückt werde.

Escher. Ueber 400 Bürger sind im Fall diese

Kosten zu bezahlen, welche circa 4000 Fr. betragen,
also kann dieses eure so reiche Gemeinde nicht zu Boden
drücken. Ucbngens ist dieser Gegenstand durchans
nur Vollziehungsartig und kann uns nichs angehen:
man weise also diese Bittschrift ganz einfach an die

Vollziehung.

Kilchm a nn ist zwar Eschcrs Meinung, hätte
aber gewünscht, daß die Vollziehung etwas milder
zu Werke gegangen wäre, weil diese Maßregeln etwaS

nach dem Alten schmecke» und ja eine Amnestie gegen
diejenigen erkannt wurde, welche gegen das Vaterland
die Waffen ergriffen: warum ist man gegen grosse

Verbrecher gnädig und gegen kleine Vergehen so strenge?

Secret an will gerne auf die grosse Strenge deS

Gesetzes die Milde folgen lassen und wünscht also sehr,

daß die Vollziehung diese Kost-n wo nicht nachlasse,
doch mächtig mildere; er soocrt also hiezu eine Einla-
dung an die Vollziehung.

Ackermann stimmt Secrclan bcv, denn man
wollte ja die Interimsregierung von Zürich nicht ein-
mal verantwvnlich machen und so wurden die Rebellen
vom Oberland u. s. w. auch zum Theil begnadigt.

Custor stimmt aus Freude über die Rückkehr nn-
ter die Gesetze, Secrclan bey.

R ellst ab will den Gegenstand nicht an die Voll,
ziehung weisen, sondern Host die fränkischen n»d hcl.
vctischcn Soldaten werden wie gewohnt großmüthig
seyn und ihre Fodcrung nachlassen. Man lacht.

Trösch wünscht, daß alle Gesetze so bestimmt
vollzogen werden und sodcrt Verweisung an eine Com-
mißion, um z» untersuchen: ob der Sold des Mili.
tairs bey Exccutionsanläßen von der Vollziehung will-
kührlich erhöht werden könne?

G rasen rieb. Die Volksaufwiegler, welche
unter dem Versprechen von Protektion den Ungehorsam
bewirken, find freylich vor allem ans strafbar und
werden hoffentlich endlich ans Tageslicht kommen.
Aber ebenfalls höchst strafbar ist es von Seite einiger
Mitglieder dieser Versammlung, diese Aufwiegler vor
den Augen bet ganzen Republik entschuldigen zu wollen.
Man gehe zur Tagesordnung.



N à f. Im Canton Solothurn sind Executionskosten I

nachgelassen morde»; man lade 'oie Vollziehung zur
gleichen Grsßmuth ein.

Cartier lâugncl Näfs Anzeige.

Carmlntran stimmt Escher» bey.

Secret an beharret. Michel läugnct Acker-

manns Anzeige wegen Oberland und versichert, daß

die verirrten Gemeinden jenes Cantons doppell gebüßt

wurden: überhaupt kennen die Oberländer ihre Schul-
digkeit, denn die Gemeinde Untersten stellt ihrem
Pfarrer die Zehcnden. Man ruft bravo!

Gmür folgt Eschern, dem auch Seh lumps
beystimmt.

Bourgeois ist ganz TröschenS und Sccretans
Meinung.

P a uli unterstüzt Secretan, welchen auch Bille-
ter vertheidigt.

Die Bittschrift wird einfach der Vollziehung über-

wiesen.

Der Senat verwirft den Beschluß über Aufhebung
des Sustgclts in Luzern: an die Commißion zurück-

" gewiesen,

Gesetzgebender Rath, z. Nov.

Präsident: A n derwerth.
Desaussure findet sich zum erstenmal in der

Versammlung ein.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung und mit der Abänderung angenommen,
daß das Schloßdomame Greiffensce ebenfalls auf die

Versteigerung gebracht werden soll:

Gutachten über die von der Vollzie-
bung zum Verkauf vorgeschlagnen
N a t i o n a l g n t e r i m C a n t. Zürich.

Im Distrikt Benkcn:
DaS Schloß Laufen, ist mit seinen vielen Ge-

bänden, die zwar clwas beschädigt sind, und seinen

Gärten nur auf 6400 Fr. geschäzt. Zu demselben

gehören noch y Inch. Reben, zu 5760 Fr. anqestzt;

24 Iuch. Wiest» zu 7200 Fr. ; yo Inch. Acker, zu

jöSoo, und 28 Iuch. Waldung zu 960 Fr. Folglich
ist diese schöne, ihrer Lage über dem Rheinfall wegen,

so interessmte Besitzung, welche »cr Inch. Land hat,

nur für ,6920 Fr. geschäzt. Sie kann der Nation
in Rücksicht ihrer Lage, für niannigfaltige öffentliche

Anstalten höchst wichtig werden, oder aber in ruhigen

Zeiten, aus ähnlichen Gründen, einen aiisscrordentli»
chen Erlös verschaffen; daher deren Veränffernng in
diesem Augenblick durchaus nicht zweckmäßig wäre.

Zwölf Iucharten Reben zuOßin gc» für; 840 Fr.
geschäzt: Ihre schon von der chevorigen Vollziehung
begehrte Veräußerung ist vom gesetzgebenden Rath den

Sept. abgcwiest» worden.

Im Distrikt A n d elfi n qen:
Das Tanzen - Lehen zu F r e y c n st ein besteht aus

1 Iuch. Wiesen; 4 Inch. Äcker, und eine halbe Iuch.
Reben; ist für 2864 Fr. geschäzt. Es zeigen sich keine
besondern Gründe wider dessen Veräußerung.

Das schneiderische Lehen zu F r e y e » st ei », besteht
aus i Iuch. Wiesen, z 1/2 Inch. Acker, u»d 1/2 Iuch.
Reben; ist für 1888 Fr. geschäzt: befludet sich im glci.
chen Fall mit dem vorherigen.

Das Kellerische Lehen zu U n t e r bnch; besteht ans
2 ff/4 Iuch. Wiest» 17 1/2 Iuch. Acker und 1/4 Iuch.
Reben; Ist für 200; Fr. geschäzt: mag auch veräußert
werden, wenn sein wahrer Werth erlöst wird.

Das Kramer und Rufst che Lehen im Wyler bey

Buch; besteht aus 6 Iuch. Wiesen, -8 ;/4 Iuch,
Acker, r l/2 Iuch. Reben, und 1 Inch. Holz, und
ist für 4Z07 Fr. geschäzt: auch hier mag ein billiger
Erlös auf einer Versteigerung versucht werden.

DaS Schloß Altlken, hat ein ganz neues schönes

Wohnhaus nebst den erfodeeliche» Nebengebäuden, mit
t t Iuch. Landes: es ist für 1744° Fr. geschäzt. (Die
Erbauung teS Schlosses kostete zaooo Frff Dieses Gut
wird in Zeilen der Ruhe leicht um seinen vollen W>rlh
veräußert werden können, dahingegen iezr nur der Werth
des Landes und der landwirtschaftlichen Gebäude, wie
in der Schätzung geschah, in Anschlag genommen
werden: wir können daher nicht zur Versteigerung
anrathen.

Im Distrikt W i n terthnr:
Die Mühle zu Tös, ist für 1760-? Fr. geschäzt:

da dieses Gebäude in dem Einfang der übrigen Gebäu-
den des Domaine Tös e ng'baut und von gutem Ertrag
ist so kann die Veränssrmig nicht angeralhen werden,
und zwar um so viel weniger, da das Finanzministe.
riuin nun selbst die Veybehaltung dieses Gebäudes der

Commißion anricih.
Das Schloßdomaine H e q », hat ein altcS und durch

die Kriegsinnslände beschädigtes Hauptgebäude, nebst

weitläufigen Nebengebäuden iiud Garten; zo Iuch.
Wiesen, 7 Iuch. Neben, >23 Iuch. Acker und 126

Iuch. Wald; also beynahe zvc> Iuch. Land, und ist
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doch nur für 4?,86? Fr. geschäzt, ungeachtet es in
einer vorthcilhasten Lage und nahe bey Winteclhur liegt.
Da die Nation nicht im Fall ist, die Gebäude herzu-

stellen, so wag die Versteigerung in der Hofnnng zu-

gegeben werden, daß der Erlös die Niedrigkeit der Scha-
zung beweise: jedoch sollte die abgesonderte Waldung,
der Schönwald genannt, der Nation beybehalten werden.

Das Amtshaus Wintert hur, mit Ncbengcdäu-
den und Garten; ist nur für moo Fr. geschäzt. Die
Versteigerung kann zugegeben werden, und wird wahr-
scheinlich zeigen, daß bey der Schätzung dieser Be-
Häufung nebst Ausgelände, auch nicht die geringste

Rücksicht auf seine vortheilhaste Lage in einer der betrieb-
saniern Städte Helvetiens genominen worden ist. Da >

jedoch unter dem Ausdruck.Nebengebäude, leicht auch

die beyden Magazine verstanden werden dürsten, welche
aber die Nation beybehalten muß, so sollen dieselben

namentlich vom Verkauf ausgenommen werden.

Zum Amt Winterthnr gehörige Grundstücke:

Ei» Einfang r Iuch. groß für y6o Fr. geschäzt; eine

Wiese r 1/2 Iuch. für 1200 Fr. ; eine Vündt z/a Iuch.
für zoo Fr. ; die Brüclwicse 1 z/4 Iuch. für 2; 60 Fr. ;
zwey Acker, 4 Iuch. zu i;6o Fr.; die Rebwicsc z r/z
Iuch. zu 2560 Fr.; z Aeckcr 4 1/4 Iuch. im Tipfcld
für 1440 Fr. Alle diese Grundstücke mögen versteigert
werden, in der sichern Erwartung, daß sie ihrer vor-
theilhgften Lage wegen, beträchtlich über ihre Scha-
tnngssummen ertragen werden.

Im Distrikt Elgg:
Das Wcibelgut im Tn r benth al, enthält 1 1/2

Iuch. Wiesen und ist für 560 Fr. geschäzt. Die Vcr.
steigerung hat keine Hindernisse.

Im Distrikt Fehr-Altorf:
Das Schloß Knburg mit siinen weitläufigen Ne.

bengebänden, >7 1/2 Iuch. Wiesen 4 1/2 Iuch. Acker

und circa zo Inch. Holz, Studen und Weid, ist zu

18056 Fr. geschäzt. Nur der hohen und abgesönder-

t-'n Lage dieses Domaines wegen, ist dessen Veräusse-

rung zuzugeben. Das Innere der Gebäude .ist aus

Muthwill und Raubsucht sehr beschädigt, so daß die-

selben nur mit grossen Kosten zu einer öffentliche» An-
stalt eingerichtet werden könnten, sonst wären fie sûr
ein Zuchthaus brauchbar und gelegen.

Im Distr. Balserstorf:
Die Weibelgüter zu Brüt ten, z 1/2 Wiesen,

» Iuch. Acker, für 2240 Fr. geschäzt. Die Veräusse-

rnng hat bey gutem Erlös keine Hindernisse.

Im Distrikt Bülach:
Die Weibelgüter>zu O b c r st e i n m a u r, z Iuch.

Acker, 1/2 Iuch. Wiesen, zu 576.Fr. geschäzt. Ge-
gen die Versteigerung zeigen sich keine besondern Hin-
dernisse.

Im D'.strikt Regen storf:
Das Lehen der Wittwe Abegg zu Wipkingen,

2 Inch. Reben, 1/2 Iuch. Wiesen, für 2966 Fr.
geschäzt. Da der Erlös wahrscheinlich gut seyn wirb,
mag die Versteigerung statt haben.

Das Lehen des Heinr. Abegg in Wipkingen,
2 Iuch. Reben, für 2720 Fr. geschäzt. Sie sind im
gleichen Fall mit obigem Grundstück, also zu ver-

l steigern.

Die Lchnwicse zu Buchs, hat i 1/2 Inch. Wie-
sen, für 640 Fr. geschäzt. Verhalt sich wie obige
Grundstücke.

Die Vogtwiesli zu Bnchs, 1/2 Iuch. Wiesen an

4 Stücken, für 108 Fr. geschäzt: ist zn viräussern.

Im Distrikt Meilen:
Das Kernhaus zn S t à f a, für 4800 Fr. geschäzt.

Dieses Gebäude kann dem Handel und der Schissart'
auf dem Zürichsee wichtig werden, und daher wäre
dessen Vcräusserung unzweckmäßig.

Das Lehen des Vr. AeberliS und Mithaste zu Ehr"-

libach, hat 1 Inch. Acker, »nd 2 Inch. Reben, ist
für 2800 Fr. geschäzt, wird aber wahrscheinlich einen
besseren Erlös geben: es ist zn versteigern.

DaS Lehen des B. Conr. Ellikers zu Küßnacht;'
enthält 2 Inch. Reben, die zu 2400 Fr. geschäzt

sind: ist im gleichen Fall mit dem leztern Lehen.

Im Distrikt Zürich.
Das Wetlingerhans, für 16000 Fr. geschäzt : es ist

erst neulich dem Cantonsgerichtschreibcr zur Wohnung
angewiesen worden «nd dürfte dem Gesetz über die

Klöster zufolge nicht zu dem Endzweck veränsstt wer.
den, zn welchem iczt Nationalgüier verkauft werden
sollen.

Das Einsidlcrhans: kann als Klostergnt zn dem

gegenwärtigen Zweck ebenfalls nicht veräussect werden:
eS ist für 10400 Fr. geschäzt.
^ Das Schashauseehans, für 9600 Fr. geschäzt: es

kann obne Bedenke» versteigert werbe».
Das Hintcr-RückAmthaus »nd Garten, für 11200

Fr. geschäzt: es ist an ein anderes bcyiubehaktcndeS

Nalionalgebäude angebaut und findet sich mit demselb.n

im gleichen Einsang, also wäre dessen Vergnsserung
höchst unschicklich.
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Das CaxpelerhofAmthaus und Garten, für 7; 60

Fr, gefchäzt: feine Veräusseruug mag bey gutem Er-
lös statt haben.

Das Manstallgebäude, für 4160 Fr. gefchäzt:

mag vetstcigert werden.

Eine Lchcmvicse zu Altstättcn, vom Amt Oeten.

bach, 2 1/2 Inch, haltend, für 800 Fr. gefchäzt:

bey gutem Erlös ist nichts besonderes gegen die Ver-

äusscrung einzuwenden.

40 Jucharten Acker zu Wytikon, für ,840 Fr.
gefchäzt: ist im gleichen Fall wie obiges Grundstuck.

Das Blculcrfche Lehen im Ries dach, cuthall

i y/à^Juch. Reben, 4 -/4 Iuch. Acker, 4 Iuch.
Wiesen und etwas Holz: ist für 8490 Fr. gefchäzt:

in gleichem Fall wie beyde leztern Grundstücke.

Im Distrikt Ustcr.
Das Schloß nebst Gütern zu Greiffenfee: ein

altes aber dauerhaftes Hauptgebäude, nebst Nebenge,

bänden und Garten, 4 Iuch. Wiesen und 4 1/2 Iuch.
Acker, für 8-! 60 Fr. gefchäzt: der angenehmen Lage

dieses Gutes wegen, wird dasselbe in ruhigern Zelten

von weit höhcrm Werth seyn, als gegenwärtig, und

also die Veräußerung nicht anzuralhen.

Heinr. Zanggers Lehen zu N 0 sfik en enthält

l/2 Iuch. Wiesen, -o 1/2 Iuch. Acker und 5 ,^2

Iuch. Holz: ist für 2,45 Fr. gefchäzt: bey gmem

Erlös wäre nichts besonderes gegen die Vcraustcruug

einzuwenden.
Die Vogtwiefe in Oberried, enthält 4 Iuch.

Wiesen, die für 1120 Fr. gefchäzt sind: ist mit dem

leztern Gut in gleichem Fall.
Iin Distrikt Grün in gen.

Das Honeggerifche Lehen im Ncuhans; enthält

40 1)2 Inch. Wiesen, 18 >/4 ^snch. Acker, >i 1/2

Inch. Weid, und die Alp Schwemmt für 28 Haupt

Vieh: das Ganze ist für 2047 z Fr. gefchäzt. Dieses

ausgedehnte Gut wäre freylich des wenigen Unterhalls

und sichern Abtrags wegen, auf den es könnte gebracht

werden, für die Nation zweckmäßig beyzubehalten;

da aber wahrscheinlich ein dem wahren Werth näher

kommender Erlös, als es die Schätzung ist, das

Resultat einer Steigerung seyn wird, so mag diesel ^
vorgenommen werden.

Das Honeggerifche Lehen zu Matten, enthält

64 1/2 Inch. Wiejen, -4 ;,4 Iuch. Acker, ; ;/4
Inch. Weid und die Alp iäoogen für ;o Haupt Vieh.

Das Ganze ist für 2,67z Fr. gefchäzt und ist in

ganz gleichem Fall mit dem leztern Lehen, und feine

Vcränsserung kann nur durch eine» guten Erlös und'
den Drang der Bedürfnisse entschiüdigt werden.

Auf diese Anzeigen hin, trägt die Commißion fol.
gcndes Dekret vor:

Der gesetzgebende Rath — auf den Antrag des

Nollz. Raths vom 2S. Aug. 1800 und nach angehör«
tem Bericht feiner staatsmirlhschastilchen Commißion;

In Erwägung, daß zufolge dem Dekret vom loten
Apr. 1800, für die Zahlung der den össcnll. Beamten
der Republik zukommenden rückständigen Besoldungen,
in jedem Canton so viel möglich eine verhältnißmäßige
Anzahl Nalionalgütcr veräußert werden solle»,

beschließt:
Im Canton Zürich können folgende Nationalgü.

ter, den Decreten vom io. Apr i z. May und 7ten
Okt. 1800 zufolge, versteigert werdex:

Im Distrikt An delsingen: Das Ganzen Lehen
zu Freyenstein. — Das Schneiderifche Lehen allda.—
Das Kelierifche Lehen zu llnterbuch. — Das Kramer
und Russische Lehen im Wyler, bey Buch.

Im Distrikt Win t c r t h » r: Das Schloßdomaine
Hegi, mit Auknahm des Schöuwalts. — Das Amt
Winlerthur und seine unmittelbaren Grundstücke, mit
Ausnahm der beyden Magazine.

Im Distrikt Elg g: Das Weibclgut im Tnrbenthal.
Im Distrikt F ehrall orf: Das Schloßdomaine

Kvburg.
Im Distrikt B affer ft 0 rf: Die Wcibelgütcr zu

Brüllen.
Im Distrikt Bülach: Die Weibclgüter zu Ober-

steinmanr.

Im Distrikt Regenstorf: Das Lebender Witt,
we Abcgg zn Wipkliigcn. — Das Lehen des Heinrich
Abcgg allda. —- Die Lehwiefe zu Buchs. — Die
Vogtswiesli allda.

Im Distrikt Meilen: Das Lehen des B. Aeber»

linS und Milhaste zu Ehrlibach. — Das Lehen des

B- Cour. Ellikcrs zu Küsnacht.

Im Distrikt Zürich: Das Schafhauserhaus in
Zurich. — Das Cappclcrhof-Amthaus allda. — Der
Marrstall allda. — Die Oetenbacher Lehenwiese zu
Attstetlen. — Viertig Jucharten Acker zu Wytikon. —
Das Bleulernche Lehen im Rieipach,

Im Distrikt Uster: Heinrich Zanggers Lehen zu

Noßiken. — Die Vogtwiefe mi Oberried.

Im Distrikt Grünlingen: Das Honeggerifche

Lehen im Neuhaus. — Das Honeggerifche Lehen zu

Matten. (Die Fortsetzung folgt.) »
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Gesetzgebender Rath, z. Nov.

Fortsetzung.

Das Gutachten über die Bittschrift der Bürgervon
Lausanne S. S. 700 wird in Berathung und ohne

Einwendung angenommen.
Folgende Gutachten der Criminalgesetzgebungscom-

mißion werden in Berathung und ohne Einwendung
angenommen:

1) Ein Eurer Criminalommißion übergebenes Schrei-
ben und Vorschlag von B. Voller Advocat bey dem

Cantonsgericht im Leman vom 15. Men ?y, giebt
dem grossen Rath zu vernehmen, daß die Advokaten
zu Vertheidigern der Delinquenten vom Iustizminister
kehrweise aufgelodert worden seyen, welchem auch, sie

sich unentgeltlich nnterzogcn haben..
Da ihnen aber die Criminalproceduren mehrentheils

erst am Abend vor dem Gerichtstag zugestellt worden,
da mithin ihre Vertheidigung nicht wie sie seyn
sollte überdacht abgefaßt werden konnte, da ihnen
der oberste Gerichtshof ihre schriftliche Vertheidigungen
untersagte und also kckne Defension die Akten begleitete
und daher die Irthümer der Conclusionsakren für Wahr-
heilen durchgehen, da sie zwar endlich und nach vieler
Mühe die Annahme ihrer schriftlichen Defensionen bey
dem obersten Gerichtshof erhielten, da ihnen aber die
Conclusionen des Qberauklägers übcr die Criminalpro-
ceduren hartnäckig verweigert wurden, da damals noch
kein Crimmalcodex in der Schweiz vorhanden war:
Da die Richt e in einer freyen Republik nach den

blutdürstigen Gesetzen einer Caroline, nach den emanir-
ten Decretcn der Tyrannen (wie sich Valier ausdrükt),
von einem von London und von Versailles, in ihren
Sentenzen sich benehmen und also willkürlich handeln,
so verlangen sie die Advoten, daß ihnen in jeder Cri»

minalprocednr die Conclusion des öffentlichen Anklägers

zur Formirung ihrer Defension zugestellt werden solle.

Obzwar nun in dieser Schrift mit Recht behauptet

wurde, daß die Defensionsmittel eines Proceßirten nicht
erschwert oder gar abgeschlagen werden sollen, zumahl
die Defensiv-Jurys naturalis ist, so kann für dieses-

mal von dem Vorschlag des B. Valier, nach dem

Erachten Eurer Commißion, durch kein Gesetz Gebrauch
gemacht werden, weil theils durch nachherige Vorkeh.
rungen bey denen Criminalgcrichten dem Mangel an
Descnfivn und Dcfensionsmitccl einigermassen vorgebo«

gen und abgeholfen worden ist, und theils durch einen

neuen Criminalcodcx gänzlich abgeholfen werden muß:
Es räth Euch also Eure Commißion an, den Brief
des B- Valier zu den Commißionsakten zu legen.

2) Der gesetzgebende Rath, auf den Antrag des Vollz.
Raths, und nach Anhörung der in seiner Botschaft vom

27. Okt. lezthin entwickelten und mit Beylagen beglci-
teten Gründen — beschließt:

Als Begnadigung für Heinrich Clavel, von Ußiercs

genannt, einzuwilligen, daß der Vollz. Rath es

bey der vom Cantonsgericht Bern unterm 6. Okt.
lezihin, gegen besagten Clavel ausgefällten Straf,
urtheil könne bewegn und den beym obersten Ge-

richlshof darüber eingelegten Rekurs möge zurück-

ziehen lassen.

Die Criminalgesctzgebnngs - Commißion erhält den

Auftrag, dcu §. der Constitution, der die Veybe»

ruftnig der Suppleanten des obersten Gerichtshofs,
bey Beurtheilung von Staatsverbrechen fodert, in Un-

tcrsuchung zu nehmen und ein Gutachten darüber

vorzulegen.

Indermatten erhält für Wochen und Fi-
scher für 14 Tag Urlaub.



Der Vollz. Rath übersendet folgende Botschaft, die

der peinliche» Gesetze Cvmn»ßio^ überwiesen wird:
Ioh. Caspar Aeugger von Inlcrlachen wurde den

15. Apr. igooals Milschulbiger eines Diedstahls vom

.Cantonsgericht Oberland zur ziahrigen Kettenstrafe

vcrurtheilt. Der Vollz. R. glaubt in dieser Criminal-
sache einige Umstände zu bemerken, die wirklich odi-

gem Caip. Beugger günstig zu seyn scheinen.

Ein, gewisser Joseph Mezener von Oberhasli ent-

wendete dem B- Border, bey welchem er in Diensten

stuhnd, ein altes kupfernes Kesscn, welches der Casp.

Bcuggcr, Kupferschmid, ihm unter dem Werth und

mit Kenntniß des verübten Diebstahls abkaufte. Allein

Bcuggcr behauptet dieses einzig in der Absicht gethan

zu haben den Dicbstahl und den Thäter zu entdecken.

Aber das Cantonsgericht hat nicht geglaubt darauf

Rücksicht nehmen zu müssen, sondern sahe diese Anzeige

vielmehr als die Wirkung der Furcht an, da seine

Mutter schon den Tag vorher von diesem Diebstahl

gcredt hatte. Es zeigt sich aber aus der Prozedur,

daß Beugger ebenfalls den Tag zuvor zu dem Unter-

stalthalier sich begeben wollte, der aber, wie es sich

bestätigte, diesen Tag abwesend war, und daß seine

Mutter demselben bey seiner Rückkunft Abends 10 Uhr

die Anzeige dieses Dicbstahls that, welches Bcugger

dann den folgenden Tag früh Morgens wiederholte.

Nur auf diese Anzeigen hin ward der Crimmalprozeß

«»gehoben,; und wenn sich schon der Bcuggcr in den

Verhören nicht ganz mit der Freimüthigkeit und der

Wahrheitsliebe benahm, die für siine vollkommene

Schuldlösigkcit gezeugt hätten, so glaubt doch der

Vollz Rath, daß obiger Umstand, die Geringfügigkeit

des Diedstahls, der vollkommene Ersatz desselben, der

vorherige unbescholtene Ruf des Beuggers und sein

hükfios hochschwangeres Weib stimmt 2 Kindern die

Milderung des gegen ihn ergangcnen Urtheils rcchtser-

tigen dürste».

Er schlägt Ihnen daher B G. vor, dieses Straf-
urtheil dahm abzuändern: daß der I, C. Beugger für

die Zeit die er noch an der Kette auszustehen hätte,

in stine Gemeinde verbannt st'yn solle, wo er unter die

besondere Aufsicht der Mnmzipalitäk gesezt und ihm
verboten seyn solle, die öffentlichen Wuchs - und

Sch akliäuser zu besuchen. Der Vollz, R, ladet Sie
B. G- «in, diesen Vorschlag mil Beförderung zu un-

M suchen.

Die Pvlizeycommißion legt über die Botschaft der

Vollziehung.gegen den Eesttzesvorschlag über die. Poli-

zey der Wirthschaften und des Weinqewerbs cm Gut-
achten vor, welches für z Tage auf den Canzleytisch

gelegt wird.
F üßli wird zum Präsident, D e sa u f su r e und

Ienncr zu Secràrs, und Vouflüh zum Saal,
inspcklor ernannt.

Am 4. Nov. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 5. Nvv.
Präsident: Füßli.

Der Vollziehungsralh übersendet in einer Botschaft
folgende won der Gemeindskammer von Bern einge.
schickte Zuschrift:

zz Die Gemcindskammer vou Bern
an den Vollziehungrath:"

z, Die Gemeindskammer von Bern hat durch die
öffentlichen Blätter vernommen, daß die helvetische
Regierung entschlossen sey, mehrere im ehemaligen
Canton Bern befindliche Liegenschaften als Nationalgut
versteigern zu lassen, und dieser Beschluß, so wie die
bestimmte Verwendung der dahcrigm Losung, hat die
schmerzhaftesten Empstudungen bey ihr rege machen
müssen. Obschoi, ihr nicht hinlänglich bekannt ist,
welche gegenwärtig im Besitz des Staats befindlich«
liegende Güter dieser Maßregel amwch unlerworfen
werden k'mnten; so glaubt sie sieh dennoch verpflichtet,
Ihnen B. Vcllziehnngsräche in aller Geziemerh it vor»
stellen zu sollen, daß darunter viele Esskien sind, die
bey der vorzunehmenden endlichen Eö.ideruug von
Staats- und Stadtgut, als der Gemeinde Bern titell>
festes Eigenthum werden anerkannt werden. "

Die Gemeindskammcr zweifelt gar nicht, daß die
dießmalige Regierung der Republik nur durch die
dringendste Bedürfniß zn dieser, jedem Vaterlands«
freunde so viele traurige Nestxionc» dai bietenden Maß,
nähme, bewogen worden sey? nichts desto weniger
aber crfvdert ihre theure Pflicht, dagegen kräftigst und
ftycrlichst Namens ihrer Constituentcn und ihrer Nach-
kommen, zu vrolestieren, und erwartet hingegen, daß

bis z» dem berichligenden Söndcrungsge'schäst, der

Verkauf aller der Liegenschaften werde verschoben blei.
den, die sie als der Sladt Bern unzweifcibarcs E»^

gcnlhum in Anspruch zu nehmen sich berechtigt glaubt."
Die Gemeindskammer bittet Sie B. Vollz, Räthe,

diese ihre Verwahrung der hierseitigen Rechten an den

gesetzgebenden Rath gelangen z» lassen. "
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Der Gegenstand wird der Vollziehung zurückgewiesen,

weil es ihr zusteht, vor allem aus die Staatsgüter
von den 'Gemcindgülern abzusondern.

Grosser Rath, !-. Juli.
Präsident: Cartier.

Auf Rigozas Antrag wird beschlossen, daß der

Eonstitutionsencwurf auch in italienischer Sprache ge-
druckt werden soll.

B. H. Bapt. Schneider von Gonten aus dem Ct.

Sentis, der vor einem Jahr als Geisel nach Basel
geführt wurde, foderl Entschädigung. An die beste-

hcndc Commißion gewiesen.

Ich, Lcvnhard Jünger vor dem Wald im Distr.
kangmihal, der als Dieb im Schallenwcrk war und
von den Franken daraus befiehl wurde, foderl Her-
stetlung seiner Ehre. An die Vollziehung gewiesen.

Hemr. Detwyler, Metzger von Langendrugg auö
dem C. Basel foderl Aufhebung eines VichausfuhrzoUS
aus dem Cant, Bern. An die Zvltcomm,ßion gewiesen.

Jak. Wüst aus Birhard im Argau will eine Willwe
vor Verfluß ihres Wittwcnjahrs heurathe». Tages-
vrdnang.

Lconzi Eiseneckcr von Gonzwyl fodcrt, daß ihm die
Geme.nde nicht den HeimalschelN unter dem Vorwand,
daß er bevogter sey, verweigern dürft. Tagesordnung.

D-e Munizrpaliläten von Hunzischwyl, Schafhis.
heim und Stauftn, klagen, daß die Gemeinden, die

an der Landstraß liegen, nnt den Bcttelfuhren aus«

schließend belastet seyen. An die Vollziehung gewiesen.

Bonifa; Rcding von Schwyz fragt, ob die Werbung
für Spanien erlaubt sey. An die Vollziehung gewiesen.

Anton Rüttimann von Sursee klagt, daß er als
Holzfreßer bestraft wurde, weil er das Holz, welches
seinem im Valerlaiidsdienst stehenden Bruder zufällt,
bezog. Ans die Nlchleriichkeil der Sache begründet
die Tagesordnung.

Eman. Müller von Mülligen im Argau wünscht
eine Wittwe vor Verstuß des Wtttweiijahrs zu heurathen.
Tagesordnung.

Verschiede n Bürger von Granges im Lema» klagen,
daß ihnen der Erziehüngsrath einen Schulmeister auf-
dringe. An die Vollziehung gewiesen.

io Bürger von Vilarzel im Leman erneuern ein
Begehren um Abänderung der Bejoldung der Bann-
warten. Tagesordnung.

Bürger von Chardonne im Leman ktagm, daß rit»

Miteigenthumer einer grossen Wiest seinen Antheil ein--
schlagen wolle. Tagesordnung.

David Dubuit von Roßmiete im Leman macht
Vorstellungen wider die Ungleichheit der Gewichte und
Gcldsorten, wider Vertagung, wider die Gefahr des
Auftiuhalls in Bern in Rücksicht des schöne» Geschlechts.
T»c>c Bittichrift wird der Münzcommißion überwiesen.

Der Senat üdcrscndot eine ihm zugekommene Bitt»
jchrift der Agenten des Distrikts Ncus im Leman, die
eine bey ihnen im Umlauf gewesene Bittschrift für die
Vertagung dcc Rathe verleiden und ihre Anhänglichkeit
an die Nepuolik bezeugen.

Elcher fodert gUederlegunq auf den îayzkeytisch.
Bourgeois fodert Ehrenmeldung für diese

Agenten.

Escher. Die einen Bürger und die einru Mit-
gliedcr aus uns hoben geglaubt die Vertagung der
Räthe wäre zwechnäßrg, andere haben es anders ge«

glaubt und die Mehrheit entschied für die leztcrn;>
allein dieses Schlusses wegen ist doch die Versammlung
nicht berechtigt zu Gunsten der cinen dicier beyden Ab-
theilungen der Bürger Ehrenmeldung zu erklären: ich
fodere Tagesordnung üder diesen Antrag.

Bourgeois beharret, weil die von diesen Agen-
ten verleidete Bittschrift Vcrläumdungcn wider die
Räthe enthielt. Iomini folgt Bourgeois.

C u st orist Eschers und Fie rz Bourgeois Meinung.
Die Niederlegung auf den Canztcytisch und die eh-

reuvolle Meldung werden beschlossen.
Der Namensaufruf wird vorgenommen und es ßn-'

den sich 84 Mitglieder anwesend.

Näf im Namen einer Commißion legt ein neues'
Gutachten vor für Abschaffung des Luzermichen Sust-
gelds für Waaren, die nicht in die Sust gcleF werde».
Das Gutachten wird angenommen.

Geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung übersendet die

Vollziehung die begehrten Bcvölkerungsiabcllen, die der''
Commißion überwiesen werden, weiche dieselben ds-'
gchrt Halle.

Am ez. Juli war keine Sitzung.

Grosser Rath, 14. Juli.
Präsident: Cartier.

Auf P ele g rin i s Antrag wird der Druck de»^

italienischen Abfasiìing des Csnstitvtians - Eattvnvft «uft
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.geschoben, bis die Abfassung der Originalakte verbes-

,serl stun wird.
B- Ioh. Lâmlin, Weinverkaufer im Distr. Olten,

klagt mit zwey andern Gastgebern, daß sie unrecht-

mäßigerwcisc wegen Nichttösung der Patente gestraft

wurden. An die Vollziehung gewiesen.

Viele Bürger aus dem Distrikt Fehr« Altorfim C.

Zürich, schimpft" über den Pfarrer Schweizer und

diejenigen Geistlichen des Cantons, welche die Zehnden

einstweilen wieder herstellen wollten. Sie foderu, daß

keine Vertagung der Räthe statt habe, daß die Civil-

Gesetzbücher verfertigt, daß das Zehnden - Aufycbungsgc-

sitz ftyerlich bestätigt werde; auch begehren sie Stasis-

rechnungen, ein neues Finanzsystcm w. w.. Dem Senat

mitgetheilt. ^
Die Mehrheit der Bürger von Grabs im C. Lmth,

stellen die Nachtheile des Weidrechtsloskaufgcsctzcs in

ihren Gegenden vor.

Custor foderl Untersuchung dieses Gegenstandes

durch eine Comnußion.

Rellstad fodcrt Tagesordnung, weil unser Gcsez

gut ist und keine Ausnahmen zuläßt.

E sch er. In Gegenden wo tie gröste Strecke des

Landes wenigen reichen Bürgern gehört, ist un>er Weid-

rechrgefctz den armen Bürgern »achtheilig, weil diese

dadurch daS Weldrecht auf den grojssn Guter»

der Reichen vcrliehren und dadurch ausser inland gesiezt

werden, bey ihrem sehr eingeichräkten Boden ihr Vieh

weiter fort zu unterhalten. Unser Gesiez niml nicht

gehörig auf die verschiedenen Lokalitäten Rücksicht, daher

stimme ich Tustorn bey.

K ilchm a nn stimmt Rclistab bey, weil auch der

ärmere Bauer erst seine Güter von dem Weibrcchc be-

freyen muß, ehe er dieselben gehörig zu benutzen in

den Stand gesezl ist : über dem gilt uuser Gesetz nur für

das scbon angebaute Land in den Ebenen.

Escher. Freylich ist unser Gescz nur für die stachen

Gegenden bestimmt ; aber wo ist die dcstunte Grenzlinie k

welche Abtheilung gehören die Abhänge der Berge

bey Grabs? Vermittelst des Weidgangs konnte dort ein

Bürger mit wenig Land eine Milchkühe halten, ohne

Wc-dgang muß er sie abschaffen und wird vom reichen

Bürger abhängig ich beharre.

S e c r ela n. Woher kömmt es, daß wir so lang,

sam an Aufbauen und so eifrig am Niederreißen unserer

eigenen Arbeit sind? Man spricht uns von Bergen —

warum hat uns Esther nicht die Grenzlinie der Höhe der

Gegenden bestimmt, um sie zu Berge zukrachen? Die

armen Bürger werden oft von den Reiche» selbst über ihr
Interesse verblendet, so daß wir neben dem Eigennuz
der Reichen, auch noch die Dummheil der Ärmc» zu
bekämpfen haben. Alle berühmten Schriftsteller haben
wider die Weidrcchte geschrieben; man gehe zur Tages-
ordnung. Man geht zur Tagesordnung.

Spengler im Namen einer Commißion legt ein
Gutachten vor, über die Constituiionsmäßige Ausloofunz
eines Driltheils des grossen Raths, Und die der Bevölkc«

rung gemäß vertheilte Wiedcrbesctzung desselben durch die

Wahlversammlungen. (Es befindet sich schon in den Sit-
zungen des Senats vom iZ.Inli N. 6; und vom ;i Iul.
N. 76 abgcdrukt).

Escher. Wir wissen aus Erfahrung < daß die Be.
stimmung des Verhältnißes zwischen Bevölkerung und

Stellvertretung der verschiedenen Theile unsers Vaterlan-
des unter uns einen starken Kampf bewirkt, der lange Zeit
zu seiner Entscheidung bedarf: also laßt uns den zweyte»

Theil dieses Gutachtens, nemlich die Wiederbesetzung
des ausgeloosten Driltheils des grossen Raths von der

Bestimmung der Ausloosuug trennen, n»v diese abgeson«

dcrt behandeln, damit der glückliche Zeitpunkt zur Aus-
loosnng nicht etwa verspätet werde.

S e c r etan. Wenn wir die Austretung von der

Wiedererneuernug trennen, so könnte die Austretung zu

Stande kommen, und dagegen viellercht die Wicdebe-
setzung auf mancherley Art gehindert werden: um also

die Constitution in dieser Hivsicht gehörig zu sichern,
müssen wir diese beyden Gegenstände ungetrennt lassen.

E scher. Der erste Theil des Gutachtens enthält ja
schon die Bestimmung, daß die ausgeloosten Mitglieder
bis zur Wiederbesetzung an der Stelle bleiben sollen also
ist Gottes und Hcrrengcwalt vorbehalten, Secretans
Furcht ungcgrüntet, und sein vorgeschlagenes Hilfsmit«
let würde uns gegen diese Gewalt nicht schützen.

Das Gutachten wird §§. weise in Berathung ge-

nommen: — Die beyden ersten ^ werden ohne

ì Einwendungen angenommen.
Z. ;. Koch will daß die ausgeloosten Mitglieder

nur an ihrer Stelle bis zur Wiederbesetzung bleiben tön-
nen, und nicht zu bleiben verpflichtet seyen.

E sch e r. Bit zur Wiederergäyzung haben die aus-
gelösten Mitglieder das Recht, an ihren Stellen zu
bleiben ; allein mit diesem Recht ist die Pflicht der Sorge
für das Vaterland verbunden und von dieser Pflicht köu-

nen wir jene glücklichen Mitglieder nicht befreyen. Ich
beharre auf dem §. Der §. wird wie die ; folgende»

augenvmmen. (Die Fortsetzung folgt.)
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Samstag, den 8 Nov. is^o. Drittes Quartal. Den 18 Brümäre IX.

Grosser Rath 14. Juli.
Fortsetzung.

Escher erneuert seinen Antrag, daß nun die be-

schlossenen §§, abgesondert dein Senat zugewiesen und
die Folge des Gutachtens ebenfalls abgesondert dehan.

dell werde.

Koch folgt und wünscht, daß nun der Nest des

Gutachtens vertaget werde.

Iomini widersezl sich dieser Trennung und will
in der Behandlung sogleich fortfahren.

G mür und Ca r r a rd unterstützen Eschers und

Kochs Anträge, welche angenommen werben.
G Y si g im Namen einer Coinmißion trägt darauf

an den Verkauf der Zehndentrvte in Licstal im Cant.
Basel für 4000 ^r. zu bestätigen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Bäsler erhält für 6 Wochen und K ully für 4

Wochen Urlaub.
Geheime Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 6. Nov.
Präsident: Fueßli.

Der Vollz. Rath übersendet eine Bittschrift des B.
Jacob Piarra President des Distriklsgcrichts von Ble-
nio, im Canton Belle»;, worin» er seine Entlassung
begehrt. — Diese Bittschrift wird der Constitutions-
kommißion überwiesen, welche mit dem Gegenstand der

'Entlassung n in, Allgemeine» beauftragt wird, um
darüber ein Gutachten vorzulegen.

Der Advokat Bruni in Bellen; sodert Verminderung
der Zahl der Richter, einige dringende Abänderungen
der Censtilution Verbesserung der Erbrechte, und an-
derer gesetzlicher Verfügungen. — An die Bittschriften.
Commißion gewiesen.

Die staatswirthschaftliche Commißion legt folgendes

Gutachten vor, welches ohne Abänderung angenommen
wird:

Gutachten über die von der Vollzie-
hung zum Verkauf vo rg e sch lag« ea
N ati on a l g ü te r im C a n t. Lem an.

Auf der Tabelle der in diesem Canton zu veräussern,
den Güter, er,cheinen gröstentheils.nur ganz kleine
Grundstücke und Gebäude, die selbss^is auf den Werth
von io Fr. herabsinkei! ; dadurch entstand auch, daß
gegen 20c- einzelne Güter und Gütcrchcn in diesem
Verzeichnis zum Vorschein kommen. Nun muß aber
Ihre staatswirthschaftliche Commißion aufrichtig gcste.
Heu, daß sie sich ausser Stande fühlt, Ihnen über
diese mannigfaltigen Grundstückelchen bestimmte um.
ständliche Berichte mitzutheilen, indem es ihr an hiu.
länglicher Lokalkenntniß fehlte, die ihr selbst diejenigen
Mitglieder des Raths, die in jener Gegend einheimisch
sind, nicht verschaffen konnten; daher wir uns in den
Fall gesezr finden, Ihnen nur allgemeine Bemerkungen
über diesen Gegenstand vorzulegen, und auf diese un-
fern Antrag zu begründen.

Eine Beobachtung war uns auffallend, die beynahe
das ganze Verzeichnis dieser zu verkaufenden Güter de,

trift, daß die Schätzungen derselben zu niedrig sind
und oft nur die Hälfte ihres wahren Werthes angeben:
glücklichcrwcis aber zelgt die bisherige Erfahrung beym
Gütervcrkauf im Lcman, daß die zu niedern Schätzn»-
gen den Verkauf um den wahren Werth der Güter eher
zu begünstigen als zu verhindern scheinen, daher wir
uns durch die zu niedern Schätzungen nicht vom Ver-
kauf der Güter in diesem güterreichcn Canton abschrek-
ken zu lasse» brauchen.
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Im Bezirk ?leh le n.
Gemeinde Aehl 5.,.

àx Ilarai8 äe Larra^ 7 z/4 Inch, sumpfiges
und fchilfrcichcs Land für 5000 Fr. gcfchäzt.

Ln l^e)revaux ein kleines Stück Werd für 200
Fr. gcfchäzt.

Dollier 1/2 Inch, unbebautes Land für 80

Fr. gcfchäzt.

Im gleichen Ort z/8 Inch. Reben für z?z Fr. gefch.

Ln la VontW i/Z Inch. Neben für >00 Fr. gefch.

Deduit8 7/12 Inch. Reben für izos Fr. gefch.

8o«8le LourZ 7/16 Jury. Reben für 560 Fr. gefch.

Lir?lanteaux 2. 1/2 Iuch. Reben für z 2 00 Fr.
/.u Llviel 7 z/4 Inch. Acker für 500° Fr. gefch.
1^8 lornre8 i 1/2 Inch. Neben, an 2 Stücken,

für 14Y0 Fr. gcfchäzt.

Gegen die Vcränsserung dieser 10 Grundstücke zei-

gen sich keine Schwierigkeiten.

In der Gemeind Ollon.
6 verschiedene Grundstücke von Wiesen und Weid,

die zusammen 99 Iuch. Land ausmachen und eine Alp
bilden, welche zu 7500 Fr. gcfchäzt ist: die Veräuf-
serung solcher Art Grundstücke ist immer nachtheilig,
weil sie das sicherste Eigenthum sind; hier kömmt aber

noch der Umstand hinzu, daß ein Theil diestr Alp sich

in einer Nactonalwaldung befindet, welche durch Vcr-
äusserung von jener zu grossen Schaden leiden könnte:

wir rächen also an, diese Grundstücke nicht zu versteigern.

In der Gemeind Chesfel.
Ddrrière 1e8 ViZneZ i 1/4 Inch. Wiesen für

250 Fr. gcfchäzt.

Ln/apierra? 2 Stück Wiesen, zusammen z z/4

Inch, und für 107? Fr. gefch. Es ist nichts gegen

die Versteigerung dieser z Stückgen Land einzuwenden.

Im der Gemeinde No ville.
Lx 8avie?, zwey Stück Schilfland, i z Iuch. für

,712 Fr. gefch.

ln In Iloiriax ein ähnliches Stück Land von

z z/à Iuch. für 275 Fr.

à ?rè cle la Ville 2 7/12 Iuch. Wiesen für
Z8? Fs- gefch..

ks Istaillex 2 11/12 Iuch. Wiesen für Z9i Fr.
Bev gutem Erlös dürfen diese Grundstücke woy!

»eräusseet werden.

In der Gemeinde Villeneuve,
ün la Larbauäax i z/8 Iuch. Reben für 176s

Fr. g fch -zt.

Lm. la lour 4/; Iuch. Reben zu iz6; Fr.

Ln In Lalmas: 2 Stück Rebe» und Wiesen, zu.
stimmen i Iuch., für 425 Fr. Die Versteigerung
auch diestr Grundstücke scheint ohne Nachtheil zu seyn.

Im Bezirk Aubonne.
In der Gemeinde Aubonne.

Eine Mühle mit einem kleinen Garten, für 4000
Fr. gcfchäzt.

Ein Ofen, für 1600 Fr. Diese beyden Gebäude
hatten ein Zwangrccht, daS jährlich beynahe so viel
eintrug, als ihr Werth angegeben ist: da nun das
Zivangsrccht aufhört, so ist ihr Werth eavas zweydcn.

lig; vielleicht aber werden sie doch m einer Versteige«

rung gehörig gewürdigt.
Ln L8penà8 1 12/27 Iuch. Reben für 288? Fr.
Dr la karrax 47/48 Inch Reben für 1760 Fr.
ln LlramoZire > 1/16 Inch Reben für 2500 Fr.

Llrakarck z 1/2 Inch. Land für 2800 Fr.
Auch gegen die Vcränsserung dieser Grundstücke ist

nichts einzuwenden.

Im Bezirk Echallens.
In der Gemeinde Gnmoen s.

à Lruit: eine eingcfchloßne Wiese von z 7/12
Inch, für 10,000 Fr. gcfchäzt: ist b.y guter Verstei»

gerung zu veräußern.

I m Bezirk Grand so n.

In der Gemeinde Grandson.
Dr Grulille, an 2 Stücken 2 Iuch. Reben, für

ivvo Fr.
In De. Lroix ein vcrlaßncr Ofen, io Fr. gefch.

In der Gemeinte Montagny.
?.8 8e7t0l-ce8 5 Iuch. Wiesen für zzoo Fr.
Auch hier mag die Versteigerung statt haben.

Im Bezirk Lausanne.
In der Gemeinde Laufanne.

I^e petit Glráteau, ein Gebäude mit. Baumgarten
und anstoßendem Land 1 5/12 Inch, haltend, für
4000 Fr. gcfchäzt.

Dr IvouZeiiiel 1 i/ioIuch. Reben zu 2zoo Fr.
Dr Villar8 i/z Iuch. Reben zu ??o Fr.
Lir GontiZrr^ circa z-Iuch Redest an z bcfou.

der» Stücken, zusammen 6125 Fr. gefch.

8ur stIoirtbenoiri/6 Inch. Reben zu 400 Fr.
Lrr i 7/8 Inch. Neben an 2 Stücken.,

für 4600 Fr.
Derrière LourZ : 5/8 Inch. Reben zu 5500 Fr.
Auch die Versteigerung diestr kleinen Grundstücke

nrag statt habeu..
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In der Gemeinde Pully.
Devant les ftlnnlins ;/8 Inch. Reben zri 900 Fr.
Vers les IVInulins 2 Inch. Reben an z Stücken

z„ 4600 Fr.
Jux Vuenäettes i 7/24 Inch. Reben zu zooo fr.
V In Woelre beynahe - Inch. Reben zu 2000 fr.
Ln Dnntninerlo? 4/9 Iuch. Reben zu »750 fr.
Ln 8ennleelie beynahe 2 Iuch. Reden an 2

Stücken zu 4500 fr.
Ln Lvâettn? clellous i 1/2 Iuch. Reben zu

z?c-o fr. — Auch gegen den Versuch der Versteigerung

dieser Reben ist nichts einzuwenden.

Im Bezirk Lanaud.
In dcr Gemeinde Lulry.

Ln ft1ontnne)'ie ;/8. Iuch. Reben zu 1000 fr.
Ln Vlrnmnle)' ;/8 Inch. Reben zu 1200 fr.
à ln Loftnire beynahe 2 Iuch. Neben an 2

Stücken zu 6400 fr.
Ln Llnntn? z/4 Iuch. Reben zu 2500 fr.
Ln Ooàet 1 1/6 Iuch. Reben zu;8c>o.

In der Gemeinde St. Saphorin.
Ln Lrn?! Lionel 2 Iuch. Wiesen zu 900 fr.
Ln Lrnst Lonnet z Iuch. Wiesen zu 2000 ft.
Ls Lornbo 2 Inch. Wiesen 90c» fr.

In dcr Gemeinde Billette.
In Lnrberonnn? 5/8 Iuch. Reben zu 2500 ft.

Ln Lrnubiclret 1/6 Inch. Reben zu 650 ft.
Ln Lràevent z/8 Iuch. Reben an z Stücken

îU 2lzo fr.
In dcr Gemeinde Chenaux,

à l^LX i/l2 Iuch. Reben für zzo ft.
In der Gemeinde Riez.

Ln Llos Luclrln, beynahe 1/2 Iuch. Reben zu

187s ft.
Ln Lsrillet 1/2 Reben für 2000 fr.
Ln Lene)we 1/6 Inch. Reben zu 65V ft.

In der Gemeinde Epesses.
Ln Lnlncnin 1/4 Inch. Reben zu 1000 fr.
LnLre/vnvers z/4 Inch. Reben und 1/4 Iuch.

rohes Land zu Z200 fr.
Wider die Vcräusserungcn dcr kleinen Grundstücke

dieses Bezirks zeigen sich auch keine besondern Schwic-
rigkeiten.

Im Bezirk Morsen
In dcr Gemeinde Apples.

Ln Voilnpra? l/z Iuch. Land zu 40 fr.
Ln Locft^ l/z Iuch. Land zu 40 fr.
Ls Lrès cles lVInrclnel 1/6 Iuch^ Wiesen zu 80 ft.

8ous le ftlevret 1/2 Inch. Wiesen zu 90 ft.'
H, In Loletnît.^l/2 Inch. Land zu 50 ft.

In dcr Gemeinde Preverenges.
à In MnZnrcle z/12 Iuch. Reben zu 5?-- ft.

In der Gemeinde Lonay.
Ln Croix soit en Lulk^ ./- Iuch. Reben und

Wiest» zu 57z ft.à Vi^n/ r 5/3 Iuch. Reben zu -zoo ft.
An gleichem Ort 1/4 Inch. Reben und Wiesen

zu 800 ft.
LnCreveyres 2 Iuch. Wiesen«. Reben zu 900 ftf
An gleichem Ort 5/8 Iuch. Neben zu ;?z fr.

^ Ln Cirnvent 4 Inch. Land zu -voo ft.
8ous Lonny 1/4 Iuch. Wiese zu ivo ft.
Auch die in diesem Bezirk zum Verkauf vorgeschlagene

Grundstücke mögen gegen guten Erlös veränssert werden.'
Km Bezirk Milden:

In der Gemeinde Lucens:
Das Schloß Lucens, mir Zubchörde, Gar.

ten und r Iucharl dabey liegendem Land in mehreren'
Stücken, sur 4000 ft. geichàzt.

Ln Lelleinnilon, Gcbäud nebst Scheune und'
etwas Baumgarlcn zu 4000 ft. gefch.

Eine Scheune und Baum garten von 2^

Iuch., erstcrem gegenüber, zu 4000 ft.
Ln Viret, eine Scheune für zooo fr.
l^.u CLninp cle In Ünrrn? 20 Iuch. Land, wo-

von ein Theil Holz, zu zooo ft.
àLtrnmp VlniZueron 4 Iuch. Land zu 2400 ft. -

Clos cles Lels 5 Iuch. embdbare Wiest zu
zoo? fr.

à Clos äu Lont l^icnty 15 Iuch. gleiches'
Land zu 7500 fr.

à petit Clos Wenty ; Iuch. gleiche Laüd
zn 900 fr.

à Zrnnä Lre loit Lrn? cles ftlnrckes, 27!
Iuch. cmgefchloßne Wiesen, zu .2000 ft.

Gegen die Veräusserung auch biestv Grundstücke '

zeigen sich beym guten Erlös unter gegenwärtigen U n-
ständen, keine besondern Schwierigkeiten.

Im Bezirk Neuß:
In der Gemeinde Neuß:

Ln In Lilletn? ,2 1/2 Iuch. Wiesen zu 1009 Fr,'.
Ln ftlontbrelil, ./? Iuch. Land zu 8° Fr,
Ln Lilietn^, 2 Iuch. Land zu 500 Fr.
á ln Croisettn?, l 1/2 Iuch. Reben zu l2os M.
Ln ftlontbrelll, z/8 Iuch. Rebe» zu ?zo Fr,
LnVutexe^, i/z Iuch. Reben zu 650 Zx,
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Iiz der Gemeinde Chasannes de Bougi.
în 8uliv^ 27 V-, Juchss-Wiestn, Feld und

Gebäude ucdsi Zubehörde, zu 7600 ft. gcschäjt.

In der Gemeinde Ey sin. ^
Eine Wiest von 2 1/4 Inch., zu 190a ft.

In der Gemeinde G land.
Ein Hof von 5 Inch. Reben 2 z/z Inch. Feld

-und Wiesen, nebst Wohnung und andern Gebäuden,

zu 10.000 fr.
In der Gemeinde Cheserex.

Das Schloß Bonmont mit Zubehörde, n
Inch, hallend, zu 26000 fr. geschäzt. M

Unter dem Schloß 7? Iuch. Wiesen und 5? Iuch.
Feld, für )4?4o. (Dieses ist das einzige beträchtliche

Domaine, welches im Lcman feilgeboten wird.
141 1/2 Inch, schlechte Wiesen, mit einer Kühhütte,

in àbLterre, Ee Ebamp cies Loeuts, Ee
Iftê uux Vuux und l-es 'LuLìeres genannt, für
6? 7? fr. geschäzt.

In der Gemeinde Signy.
^ ^venex toit au Vruet, 7 Iuch. Reben und

4 Inch. Weid, mit Behausung, Scheune u. f. w.
für 18000 ft. geschäzt.
' In k er Gemeinde Eu Kippe /u Lnuel, 8 Iuch.
Wiesen zu 14000 Fr.

Die in diesem Bezirk zur Veräusscrung vorgeschlagene

Nationalgüler, sind freylich von der Art, daß ihre

Beibehaltung der Nation wünschbar wäre, aber der

Drang der Zeitumstände machen die Versteigerung hier

so nothwendig als anderswo.

Im Bezirk O,r b e:

Ein alter Thurm m Ee Eises, für 200 Fr. ist

versteigern.

Im Bezirk Romant:
Die Atp dies Lbuux, von 204 Iuch. mit ; Alp-

Hütten für 16000 Fr. angeschlagen. Da diese Art
Grundstücke der Nation so viel möglich beybehalten

werden müssen, so können wir nicht zur Versteigerung

dieser Älp anrathcn.

Im Distrikt von R olle:
In der Gemeinde B u r st n s: Das Schloß mit allen

seinen Nebengebäuden für 16500 Fr.
ftu pre äeluLroix, ; Iuch. Wiesen,

für ?600 Fr.

I Lurtins, 1/6 Inch. Wiesen, für 200 Fr.
Eu Eorbiêre, 1 Inch. Wiesen für 160 Fr.

áuAruuâ ?rs, 10 5/6 Inch. Wiesen für 4,00 Fr.

^Elureus, iz 1/6 Iuch. Wiesen für 78°° Fr.

á Zu Ilollisre, 1/24 Iuch. Wiest,, für 780 Fr.
Ln Louräou/un, 1/2 Iuch. Wiesen für 600 Fr.
Ein Einfanp von 44 Inch. Reben, für ; 2800 Fr.
In Ilout, en Liocbet, 1/; Inch. Reben, für

804 Fr.
In Vin/el, i i/z Inch. Reben, für zooo Fr.
In l urteAuin, 2 Inch. Reben, für 4800 Fr.
Bey gutem Erlös ist nichts besonders gegen die

Versteigerung der Grundstücke dieses Bezirks einzu-
wenden.

Im Bezirc ViviS.
In der Gemeinde Vivi 6 : Ln ^ru/ soit Kou-

venu/, 1/2 Iuch. Wiesen und 2 1/48 Inch. Land,
für i6co Fr. geschäzt.

Es Lbeucve^res, 1/4 Inch. Reben an 4 vec,

schiedcncn Stücken, für z229 Fr. geschäzt,

Es Orecke^Ies, 1/6 Iuch. Reben, für 425 Fr.
In der Gemeinde Eu Eour: Elos â'áu-

bonne ctellous, beynahe 1/2 Inch. Reden an zwey
Stücken, für 1175 Fr.

Eu Lrà ricbarä, n/i6 Inch. Reben für 1980 Fr.
In der Gemeinde Bl 0 na y: En Lor soit Lu-

tiourck, 2 17/24 Inch. Reben und 1/2 Iuch. Land
verschiedener Art an 2 Stücken, für 4500 Fr.

In der Grmemd Cla r e n s: Eine Wohnung nebst

wirthschaf lichen Gebäuden, Gärten und 1/2 Iuch. Wie-
sen, für 1000 Fr.

Eu KomuueZ, 4 1/2 Inch. Reben, für 8640 Fr.
In der Gemeinde C 0 r sie r: En LIuu üelEous,

bcvnahe 1/2 Iuch. Reben, für 1100 Fr.
Eu LZuu etsLus, etwas über 1 Iuch. Reben, für

2600 Fr.
Es Erostets soit Es Vuux, i/z Jach. Reben,

für ;oo Fr.
In ssonZn^. ein Offe und 2 Inch, schlechtes Land,

für 200 Fr.
In ter Gemeinde Eburctonnes: Es Kue^res,

eine Behausung mit erforderlichen Nebengebäuden unv
16 Inch. Land, sowohl an Garten, Reben u. Acker,

als auch rohes Erdreich, für 12-00 Fr. -

Im Bezirk I f e rten:
In Ifferten: piss le ?out 6s,Iu Lluiue.

cm kleines Wohngemach mr 200 Fr.
EuEKeyres, ein Garten von i/6 Iuch., zoa Fr.
In Ebuvuuuss, ci»« Behaumug für 200? Fr.

(Die Forts, folgt.)
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Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag/ den 10 Nov. i8oo. Drittes Quartal. De>» 19 Vrümäre IX.

Gesetzgebender Rath/ 6. Nov.
Fortsetzung.

(Beschluß deS Gutachtens ver Fmanzcommißion über

die im C. Lcman zu verkaufenden Nationalgüter.

In einer besondern Botschaft vom y. Okt. trug noch

die Vollziehung darauf an, in die Tadelle der zu die-

sein Zweck zu verkaufenden Nationalgüter, das Schloß-
domaine O r on aufzunehmen : dieses besteht nebst den

Schloß. und wirthschaftlichen Gebäuden und Garten
aus 68 Juch, Wiesen und Baumgarten und 6 Iuch.
Feld. Das Ganze ist auf 59215 Fr. qeschäzt: da

aber wirklich schon 40000 Fr. darauf geboten werden,

so läßt sich ein guter Erlös hoffen, und wir glauben

also, dessen Versteigerung anralhen zu dürfen.
Eben so zeigen auch die in den beyden leztern Bc-

zirken zum Verkauf vorgeschlagene Nationalgürer, gc-

gen ihre Versteigerung wenig besondere Schwierigkeiten.
Hierauf begründet glaubt Ihre Commißwn Ihnen

B. Gesetzgeber, folgenden Beschluß antragen zu müssen :
Der gesetzgebende Rath — auf die Anträge des

Vollz. Raths vom 26. Aug. und 9. Okt. >8o->, und
nach angehörtem Bericht seiner staatswirthschaftlichen
Commißion;

In Erwägnng, daß zufolge dem Dekret vom loten
Apr. igoo, für die Zahlung der den öffentl. Beamten
der Republik zukommenden rückständigen Besoldungen,
in jedem Canton so viel möglich eine verhältnißmäßige
Anzahl Nationalgütcr veräussert werden sollen,

beschließt:
Im Canton Leman können folgende Nationalqü-

ter, den Decrelen vom io. Apr., iz. May und?ten
Okt. igoo zufolge, versteigert werden:

Im Bezirk Aehl en.
In derGemcinde A e hIe n. àxIlârsis äe Lurrnis

7 s/4 Juch. Ln Xe^revaux, Weid, à Do!-
1l«or l/2 Iuch. Land und z/8 Juch. Reben. Ln I»
DontZX i/g Inch. Reben. Ls Déduits 4 2/z Mann,
werk Reben. Tous le LouiZ 1/4, l/g und -/i6
Juch. Reben. Ls ?Iunteuux Reben, /^u Liosel
7 z/4 Iuch. Acker. Ls Dormes i 1/2 Iuch. Reben.

In der Gem. Chef se l. Derrière les ViAires
1 1/4 Iuch. Wiese», i/n Dapierra? z 1/4 u. i/z
Inch. Rebe».

In der Gemeinde N 0 ville, k/s Tavie?, 8 1/4
Inch. Land und nahe beym See 4 ?/4 Iuch. Du ia
Noià, l, 2/, und ,/6 Iuch. Land. Iu ?re
cielaViite, 2, i/z und 1/4 Juch. Wiesen, à
àiiiex 2, z/4 und l/6 Inch. Wiesen.

In. der Gemeinde Villeneuve. Du D Lor-
bnuäai?, l l/4 und 1/8 Iuch. Reben. 8ur D
Dour 6 >/ Mannw. Reden. Du iu öttlmu? i/g,
i/l 6, z/4 und l/,6 Iuch. Reben und Wiesen.

Im Bezirk Aubonne.
In der Gemeinde Aubonne. Eine Mühle mit

Garten. Ein Ofen. Du Dspencis i, >/; und 1/9
Juch. Reben k/n in Larra?, 1/4, 1/6 uud i/i6
Juch. Reben. Du LDumoZue i und i/is Juch.
Neben, àu LiiuKurä z 1/2 Iuch. Land.

Im Bezirk Schallen S.

In der Gem. Gumoens. à Lruit, z 7/2
Iuch. Wiesen.

Im Bezirk Grandson.
In der Gemeinde G r a ndson. Du DruMe,

2 Iuch. Reben. In 8te. Lroix ein verlaßner Ofen'.

In der Gemeinde Mon tagny. Ds 8e^to-
rees, ; Iuch. Wiesen.

Im Bezirk Lausanne.
In der Gem. L a u sa nne. Das kleine Schloß

mit i 5/12 Juch. Land. Du DouZemei 8 5/12,



1/24 Mannw. Rebcn. Lir Villurs 2 z/4 Mannw.
Reden. LnLoirtiZlr/ z 1/4 Inch 12 5/12 Mannw.
und 1/4 und 1/-6 Inch. Reben. Norrtbeiron
1 l/z Mannw. Reden. Lir^uriM^ 5 q/»2, 1/24
und 8 lo/12, 1/24 Mannw. Reben. Derrière
LourA i 1/2, 1/8 Inch. Reben.

In der Gemeinde P u l l y. Devnnt les Nou-
Uns 1/4, l/8 Inch. Reben. Vers les Nouliirs z/4,
z/4, i/z, 1/6 Inch. Reben, i^ux Vuenctettes
» 1/4, 1/24 Inch. Reben. Via (brocke z/4, z/z6,
l/48 Inch. Reben. Dr Duirtuirrerlo^ ,/;, 1/9

Iuch. Rebcn. Lir Lenaleclie 2/z, 1/5, i/;2
Inch. Reben, Lrr Doclretta^ äellvus i 1/2 Inch.
Reden.

Im Bezirk Lav and.
In der Gemeinde Lutry. Dr Noirtsne^re

2 z/4 Mannw. Reben. Lir Ltrumà^ 1/4, l/8
Iuch. Reben, la LoKuire ,o 6/12, i/,6 und

5 z/i2, i/i z Mannw. Reben. Dr Lluntu? 6 4/12,

l/i4 Mannw. Reden. Dr Lroolret 9 7/12, i/>8
Mannwcrk Reben.

In der Gemeinde St. S a p h 0 rin. Lir ?r32
Ilionä z Iuch. Wiesen. Lir?rn? Lonzeer z Iuch.
Wiesen. ,D Lonrbs 2 Iuch. Wiesen.

In der Gemeinde Viil ette. ^ 1u Lurderon-
iru? 5 l/4 Mannw. Reden. Ln LruudioLet i i/z,
1/8 Mnwrk. Reben. Ln Dàevsirt l ü/12, 1 8/12
und l L/i2 Mnwrk. Reden.

In der Gemeinde Chenaux, à' Nex z/4
Mar.nwerk Reben.

In der Gemeinde Rtez. Ln Llos Luclriir
z/4 Mannw. Reben, Lir Drillet 4 l/,2 Mwk.

Reben. DrLunL)'re 1 l/z Mannw. Reben.

In der Gemeinde Evesses. Dr L-àirriir 2

?Nanuw. Neben. Lir Lre/VAVsrs 6 Mannw. Reben

4 Mannw. Land.

Im Bezirk Mvrsee.
In der Gemeinde A p p ies. Dr Voilupru? i/z

Iuch. Land. Lir Lootr^ i/z Iuch. Land. D
Dès clss Narolrel i/s Iuch. Wiesen. 8ous le

àvret 1/2 Iuch. Wiesen. I lu Lolttus 1/2

Iuch. Land.

In der Gemeinde Preverenges. álu Nm-
Znräe 1/4, l/ü Reben.

In der Gemeinde L 0 n a y. Ln Lroix Dit eu

LuK/, i/,, z/g, l/16 Iuch. Reden und Wiesen.

I.u V i^u/ i 1/2 1/8 Iuch. Reben und 1 1/4 Iuch.
Raden und Wiesen. Dr Lreve)'ire.2 Iuch. Neben

Wiesen und 1/2, i "8 Iuch. Neben. Dr Llraveirr
4 Iuch. Land, 1/4 Iuch. Wiese.

Im Bezirk Milden.
In der Gemeinde L ucens. Das Schloß Lucens

nebst Zubehörde und 1/2, 1/2 Iuch. Land. Dr
LollemniDn, Haus, Scheune, Baumgarlen nebst

einer zweyten Scheune und 2 Iuch. Baumgarten. Dr
Viret eine Scheune. I,u Llr-rrrrp c!e lu Lurra^,
20 Inch. Land u. Holz. àLlrmrrp NarAirerorr
4 Iuch. Land. I.U Llos cle Lels 5 Iuch. Wiesen.

Iu Llos äu Loirt I^icat/ Iuch. Wiesen, à
petit Llos l^icut/ z Iuch. Wiesen, à Zranä
Lrè Dit ?rn2? äes àrctres, 2z Irich. Wiesen.

* Im Bezirk Ncuß.
In der Gemeinde N e u ß. Ln la Lilletn?,

2 l/2 Iuch. Wiesen. Lir Noirtbreül, 1/12, 1/16
Iuch. Land und 1/2, 1/8 Iuch. Rebcn. Lu Lille-
ts.2 2 Iuch. Land. I. lu LroiDtta^ 1 1/2 Inch.
Reben. Ln Vutere? 1/4, i/6 Iuch. Reben.

In der Gemeinde Chavannes de Bougi.
Dr ln 8ulivuT 27 z/4 Iuch. Acker, Wiesen u. Gebäude.

In der Gem. En sin. Eine Wiese 2 1/4 Iuch.
In der Gem. G laud. Ein Hof von ; Iuch.

Neben, 2 z/4 Inch. Land, nebst Wohnung und
Nebengebäuden.

In der Gemeind Cheserex.' Das Schloß Bon-
inonr mic Zubehörde, ,1 Iuch. hallend. Unter dem

Schloß 75 Iuch. Wiesen und 5; Iuch Acker. Lir
àbeterre 70, ic>, i 1/52 und 60 Iuch. Wiesen
mit einer Kühhütte.

In der Gemeinde S i g n y. ^evcirex Dit nu
Druet, 7 Iuch, Neben und 4 Iuch. Land nebst Woh«

nung und Gebäuden.

In der Gemeinde L» Dippe. à Duel, 8 Iuch.
Wiesen.

Im Bezirk Orbe.
In Les Llèes ein alter Thurm.

Im Bezirk Rolle,
In der Gcmciudc B u r sins. z/4 Iuch. N iesen.

DaS Schloß »nt allen Nebengebäuden, e^u prè 6e
ln Lroix, z Iuch. Wiesen. LirLorkière 1 Iuch.
Wiesen. Vu Zrmrä De io z^/4 1/.2 Iuch. Wiesen.

A Llurens, i; 1/16 Iuch. Wiesen, á lu Nollire,
z 1/4, 1/6, 1/24 Iuch, Wiese». Dr LoureD'.r?,eui
1/2 Iuch. Wiesen. Ein Einfang von 44 Iuch. Wiesen.

In der Gem. Mont. Dr Lroclret >/; Reden.

In Vàel, l i/'z Iuch. Sieden In DitteZuur,
2 Iuch. Reben.
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Im Bezirc Vivis.

In der Gemeinde Vivis: Ln 5oit Kou-
venuTz l/- Inch. Wiesen und 2 1/28 Inch. Land.

Ls Ltieueveyres, 5 >/; 1/4, - >/'; >>4, z/4
Manwerk und 1/4 >/8 1/96 Inch. Reben. Ls Lreäe)'-
ìe8 i 1/4 i/6 Mannw. Reben.

In der Gemeinde La lour: I.u LI08 ä'Iu-
bouue ciellous, ; 1/2 1/4 Mannw. Reben. Iu Lrèt
KlâurI, 5 1/2 Mannw. Reben.

In der Gemeinde Blona y: Lu Lor loit Lu-
ciourä, 2l 2/; Maniup. Neben und z 2/z Mnw. Land

verschiedener Art.
In der Gcmeind Clären s: Eine Wohnung nebst

wirlhschaftlichen Gebäuden, Gärten und 1/2 Iuch. Wie.

sin. Lu Komanel, 4 l/2 Iuch. Reden.

In der Gemeinde C 0 r sier: Lu ?Izu äellou8,
z 1/2 l/4 l/? Mannw. Reben. Ln ?1au cie!1'u8,

4 2/z 1/24 und ; 1/4 i/>8 Mannw. Reben. L8 Lro-
Lts toil L8 Vaux, 2 i/z l/4 1/48 Mnw. Reben.

In stouZu/, ein Oft» und 2 Iuch. schlechtes Land.

In der Gemeinde LIiuräonne8 : L8 KuL/re8,
eine Behausung mit erforderlichen Nebengebäuden und
16 Iuch Land.

Im Bezirk Ifferten.
In Iffcrten: prö8 le ?oud äe 1a ?1aine.

ein Wohngcmach. Lu L1e7re8, ein 1/6 Iuch. Garten.

In LLavanne8 eine Behausung. Das Schloßdo-
maine O r 0 n, mit 74 Inch. Land.

Die Polizeycommißion legt folgendes Gutachten vor,
welches angenommen wird :

Die sämmtlichen Wirthe und Pintenschenke der Ge-

mcinde Baden beklagen sich über ein Munizipalregle-
ment vom 22. Sept. 1800, vcrmdg welchem ihnen
eine besondere Gciränkabgabe von 4 vom iov zu Han-
den der Gemeinde auferlegt wird. Die Bittsteller be-

klagen sich, daß die Munizipalität ohne Vorwisscn der

C.mronsverwaltung sich an den Minister des Innern
gewendet, von demselben eine Instruktion erhalten,
deren zufolge die Munizipalverfammlung diese Abgabe
dckrctirl und nachher der Vollzichungsralh dazu die

Sanktion ertheilt habe. Die Polizeycommißion glaubt,
der gesetzg. Ralh könne einstweilen in diese Bittschrift
nicht eintreten, weile» zu richtiger Beurtheilung der

Sache nothwendig d-e hierüber von dem Minister des

Innern sowohl als die vom Vollzichungsralh vorge.
gangene Maßregeln, so wie die Gegcngründe der Mu-
nizipalität selbst näher eingesehen und gekannt werden

müssen. Zu diesem Ende schlägt die Commißion fol.
gente Botschaft an den Voll;. Rath vor:

»Die Gesammtheit der Wirthe und Pintenschenke
der Gemeinde Baden beklagen sich bey dem gesctzgcv.

Rath mittelst beylicgender Zuschrift über ein Munizi-
palrcglcment vom 22. Sept. 1800, vermög welchem
ihnen eine besondere Gelränkadgade von 4 vom 100
zu Handen der Gemcinde auferlegt worden. "

» Da sich die Bittsteller auf eine Instruktion des

Ministers des Innern und auf eine Sanktion des Vollz.
Raths selbst beziehen, somit ohne wahre Kenntniß der
Sache und ohne angehörte Gründe der Munizipalität
anderseits, der gesetzg. Rath in diese Bittschrift niebr
eintreten kann, so ladet Sie B- Voll;. Rache, der

gesetzg. Ralh ein, die nähern Erläuterungen demstlöca
über diesen Gegenstand mitzutheilen. "

Der Vollz. Räch übcrsenhet folgende Botschaft:
Der dem Ministerium der innern Angelegenheiten

im abgewichene» Monat August eröfnctc Credit von

zc>o,ooo Fr. ist theils durch die den Camonsautoritä.
ten und ihren Canzleven angewiesinen Bezahlungen,

j theils und hauptsächlich durch die der Armee in Rhä»

tic» gemachten Lieferungen erschöpft, und die laufen-
den so vielfachen als dringenden Bedürfnisse dieses

Ministeriums foder» neue schleunige Hilfsmittel. Der
Vollz. Rath trägt demnach daraus an, demselben einen

neuen Credit von ;00,000 Fr. zu eröffne», und ladet

Sie ein B- Gesetzgeber, diesen Gegenstand ohne Aus''
schub in Berathung zu ziehen.

Der Botschaft wird entsprochen.

Die Bittschriften - Commißion legt folgende Gegen-
stände vor:

1. B Geßner Pfarrer am Fraumünster und Pro,'
fessor der Pastoral-Theologie in Zürich, soliziürt ei-

nerscits um die Bezahlung seines seit 2 Jahren ausste« '

henden Pfarrgehalts, anderseits dann stellt er die Noth-
wcndigkeil der Bcybehaltming des im Jahr -799 er-

richteten Lehrstuhls der Pastoraltheologie, durch Aus.
siyung einer vcrhältmßmäßige» Besoldung, bar, damit
dieser wichtige und nützlichste Zweig der Theologie. über

den-der Petcnt seinen öffentlichen Unterricht unentgeld-'
lich ertheilt und ferner fortzusetzen verheißt, nicht aus

Mangel an Besoldung nach ihm erlösche.

Dieser leztere Punkt wird nach dem Ermessen der

Commißion, der über den öffentlichen Unterricht nieder- -

gesiztcn Commißion, zur Untersuchung überwiest»^

werden.



Mit nachdrücklicher Empfehlung glaubt hingegen die

Commißion seye des Petenlen Ansuchen um Bezahlung

seiner rückständige» Psarrbesoldung, der Vollziehung zu

überweisen, nicht nur in Betracht der dürftigen häus-

lichen Umstände dieses ehrwürdigen Manns, sondern

vorzüglich in schuldiger Anerkennung seines uneigennü-

zigcn VcrdienstS ums Vaterland, da er bey dem dieß-

maligen Unvermögen des Staats, gratis die beschwer-

liehe Bedienung dieses Lchrstuhls auf sich nahm, für
die hingegen m andern Städten, wo im Jahr 1799
ein ähnlicher Unterricht eingeführt wurde, eine Bcsol-

dung ausgcsezt ist.

Dieser Antrag wi,d angenommen.

2. Bereits durch eine Bittschrift vom n. Sept.

verlangte die Gemeinde Affoltern, im Distr. Regen-

storf,. Nachlaß der Vodenzinse von 98 und 99, ganz

oder zum Theil aus Grund ihrer erlittenen Kriegs-

Verheerungen und daheriger Erschöpfung. Diese Bitt-
schuft wies der G. R. an die Vollziehung, welche

aber über den anbcgehrten Nachlaß zur Tagesordnung

schritte, begründet auf das Gesetz vom iz. Dec. 99

und den Beschluß vom -9. Merz 1800, traft deren

die Vollziehung, in dem Distr. Rcgcnstorf nicht zu wirk-

lichcm Nachlasse, sondern nur zu Verlängerung der

Entrichiungstermine berechtigt ist. Die Gemeinde Af-

foltern bittet nun nochmals und zwar um gänzlichen

Nachlaß crmcldtcr Bodcnzinse, unter wiederholter

Schilderung ihrer traurigen Lage in folgenden bemcr-

kcnswerthen Zügen: Fränkische, kaistrliche, rußische

Truppen in zahlloser Menge verheerten, raubten, plün-

derte» ste, und brachte» ihnen einen Schaden von 176000

Gulden bey, raubten ihn n auch den Grundzins, den

die Ungerechtigkeit zu zahlen aufhob, da man ihn noch

hatte. Unschuldige müssen nun für die Uebcreilung der

abgetretenen Regenten büsscn, und erst jezt das zahlen,

was zu seiner Zeit zu zahlen verboten war^ das hieß

mit Gesetzen, mit Haad und Gut der Bürger sein

Spiel treiben. Obwohl die dürftige Lage dieser Ge.

meinde eme besondere Nachsicht zu verdienen scheint,

so kann bey dem Tenor vbdcmeldler Vorschriften so wie

des lezten Gesetzes vom 27. Okt. das sich bestimmt nur

auf den Nachlaß des Bodcnzinses von 1800 beziehet,

Eure Commlßion nicht anders, als zur Abweisung die-

ser zweyten Bittschrift rathen: Sach wäre dann, daß

es Ihnen B. G. gefiele, bey diesem Anlaß das Nach-

laßaestz vom 27. Okt. auch auf die Bodenziuse von

98 u. 99 auszudehnen, in welchem Fall diese Bittschrift
der Vollziehung zu überweisen wäre.

Der Rath beschließt, diese Bittschrift dem Vollz.
Rath zu überweisen, mit der Einladung, den armen
Bürger» dieser Gemeinde so viel möglich zu entsprechen,
und in denjenigen Gegenden, wo wegen der Kriegs,
Verheerung, ein Aufschub fur die Entrichtung der Bo-
bcnzinfe nothwendig war, erforderlichen Falls selbst

Nachlaß zu erlhciicn.

z. Die Gemeinde Mûri C. Baden, verlangt Auf-
löstmg des Räthsels: od sie eine zur Bestellung dcS

ehemaligen Hr. Landvogts (ohne Perhaftung von Grund
unv Boden) unter dem Titel Bodenzms jährlich ent,
richtete Gebühr, ungeachtet der Abschaffung der Land-
vegieyeii, ferner schuldig seye zu bezahlen? Die Pe«

t.lloncncommißion rarh diesen Gegenstand der Finanz,
comnußwii zuzuweisen. Angenommen.

4 Die Distriktsrichter von Bulle im Cant. Fryburg
machen Vorstellungen gegen das Gesetz, welches den

Klöstern verbietet Novizen Anzunehmen und gegen den

Verkauf der Naiionalgüter. Die Commißwn ichlägt
vor, den ersten Gegenstand der über den öffentlichen
Unterricht medergesezten Commißivn zu überweisen und
in den zweyten Gegenstand nicht einzutreten.

Es wird beschlossen, in die ganze Bittschrift nicht
eiiizulrelen.

5. Die Munizipalitätund Gemeindskammer v. Bmfin
im Canton Leman erklärt, daß sie der Bittschrift von
Vivis, über die Wiederherstellung der Gemeindsbür-
gerrechte, unter demenigm Modifikationen die die neue

Ordnung der Dinge erheischt, beystimme.

Der Gegenstand wird der MuniziPalitätscommißion
überwiesen.

6. Die Gemeinde Nidau Canton Been verlangt in
einer Bittschrift, die sowohl in Hinsicht der besondern

Lage derselben, als der treffenden Darstellung allgemei«

ner Wahrheiten des Vorleftns würdig ist, Ausnahme
von der Gctränkabgabe und hingegen Beybehaltung des

ihr innert ihrem Bezirk seit 1442 kraft vielfältig
sanctionirtc» Brief und Siegel eigenthümlich zuständi-

gen Umgcldrcchts ober aber verhältnißmäßige Entschä-

digung dafür zufvlg 92 §. der Constitution.

Dieser Gegenstand ist an die Finanzcommißion zu

verweisen. — Angenommen.

(Die Forts, folgt. >
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag den 11 Nov. 18c>o. Drittes Quartal. Den 20 Vrümäre IX.

Anzeige.
Die Regierung Halle zu Unterstützung des neuen schwei-

zerischen Republikaners, sich auf 200 Exemplare der
beyden ersten Quartale desselben abonnirl, die an die

Glieder der Regierung, an ihre Minister und an die

verschiedenen Cantons - Aulhoritäten versendet wurden ;
diele Abonnements werden für das dritte Quartal nicht
fortgesczr, und kein öffentlicher Beamter erhält dieses

Blatt fernerhin gratis : diejenigen so es weiter zu erhalten
wünschen, sind eingeladen, ihr Abonnement dafür ein-
zusenden. Von dem Erfolge dieser Einladung wird
es abhängen, ob der Republikaner mit dem dritten
Quartal zu Ende gehen soll, oder ob dieses Blatt,
das einzige das gegenwärtig die Verhandlungen der ^

helvetischen Gesetzgebung mit Vollständigkeit und Treue
liefert, und als historisches Archiv des neuen Helveticas
von bleibendem Werthe ist, fortgesczt werden kann;
dieses leziere wird geschehen, so bald sich die Auslagen
durch die Abonnements gedekt finden.

Gesetzgebender Rath, 6. Nov.
Fortsetzung.

Beschluß der vorgelegten Gegenstände der Bittschriften-
Commißion.

6. Peter Roth ein Witwer von Arlispach C. Argem,
verlangt Bewilligung eine Wittwe heurathen zu dürfen,
mit der er wahrend der Dauer seines Ehestandes einen um
ehlichen nachher legitimirten Sohn erzeugt hat. Alle
einschlagenden Umstände empfehlen dieses Ansuchen und
auch der Reg. Statthalter unterstüzt es mit dem
Zmgniß des guten Rufs des Petenten, und dem Wunsch
von dessen Gem inde. Das Gesetz aber, das Personen,
die unter sich die Ehe gebrochen, für immer eine ehe-

liche Verbindung untersagt, beruhet auf so wichtigen
Gründen von Sittendewahrung und Sicherheit des

Ehestandes, daß nach dem Ermessen der Petitionen-
commißion die Verletzung dieses Gesetzes durch irgend
eine Ausnahme, von den bewrgb.chsten Folgen wäre;
daher Sie Ihnen die Abweisung dieses Begehrens an-
rathet. — Angenommen.

Auf den Antrag der Polizeycommißion wird fol-
gende Botschaft der Vollziehung zugesandt:

B. Vollz. Räche! Vermittelst mitkommender Peu-
tion bittet Jaques Chevaux von Pampigny, im Leman,
daß ihm verwilligt werde, in dem dortigen Taufregi-
ster, den seinem ursprünglichen Tanfiiamcn Jaques,
späterhin noch beygefügten Namen Francois wieder
durchstreichen zu lassen. In der Behandlung dieser

Sache hat der gesetzgebende Rath einerseits den Beweis
der Identität von der Person des Petenten, mit der-

jmigm, ans welche der Taufschein laulct, vermißt,
und anderseits gefunden, daß sein Begehren als ein m
die Polizey einschlagender Gegenstand an dir Vollziehung
gehöre. Der gesttzgebende Rath hat' Sie B. V. R.
einladen wollen, sich mit dieser Sache zu befassen und
entweder von Ihnen aus, das Angemessene zu verfügen
oder aber den gcsezgcbenden Rath Bericht darüber zu
ertheilen.

Làscher erhält für 5 Tag Urlaub.

Am 7. Nov. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 8. Nov.
Präsident: Füßli.

Folgendes Befinden des Vollz. Raths wird verlesen,
und an die Polizeycommißion verwiesen:

B. G. Da der Vollz. Rath in seiner Botschaft
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vem i. Herbstm. bereits dir Grundsätze entwickelt hat,
nach denen er die Nlederlassmigsbedingc für Fremde,
in Abänderung des Gesetzes vom 29. Weinm. 1798
bestimmt zu sehen wünscht, so bleibt ihm bey der Mit-
theiiung seines Befindens über den Gesctzesvocschiag vom
20. Weinm, nichts weiter übrig, als über die Aus-

sührung selbst wo sie von dem Euch vorgelegten E»c-

Wurf abweicht, einige Bemerkungen zu machen.

Der erste Art. verpflichtet jeden Fremde» der sich

in Hclveiien haushäbltch niederlassen und ein Gewcrb
auf eigene Rechnung treiben will, sich zu dem Ende

mit einem Erlaubnißschein zu versehen. Aufdiese Weise

also würbe weder zur haushäblichcn Niederlassung, so

bald sie nicht mit der Ausübung eines Gewerbs auf
eigene Rechnung verbunden ist, noch zu der lcztcn, wenn
sie ohne Ausiedlung mit Feuer und Licht stall hat, eine

ausdrückliche Bewilligung crsodert, welches doch kei-

ncswegs in den Absichten des Gesetzes liegen kann.

Der Vollz. Rath muß daher auf die von ihm vor.
geschlagene Abfassung dieses Artikels zurückkommen, und

statt des cumulai wen Ausdrucks, darauf antragen, daß

jeder Fremde, der sich in Helveticahaushäblich nieder-

lassen oder auch ohne dieß ein Gewcrb auf eigne

Rechnung treiben will, dem Bedinge einer bestimmten

Erlaubniß unterworssen we.de.

Der ace Art, wodurch dem nicht angesessenen Frem-
den für seine Verh.yrachnng ebenfalls ein Erlaubniß-
schein nothwendig gemacht wird, ist ohne Zweifel auf
den nicht ganz seltenen Fall berechnet,wo das Ehepaar
anstatt der haushäblichen Niederlassung, jedes für sich

im Dienste eines andern seine Unterhaltung sucht, wo
aber wegen den ans dieser Verbindung hervorgehenden

Kindern nichts dcstoweniger eine Sicherlcistung. daß sie

dem Lande nicht zur Last fallen, crsodcrlich bleibt.

Indessen läßt der Gcsctzesvorschlag ungewiß, ob eine

solche Erlaubniß nur für die Perehlichung oder zugleich

auch für die Niederlassung ausgestellt seyn soll. Im
erster» Falle würde der so verheyralhele Fremde, wenn

ev.späterhin ein eigenes Hauswesen errichten und sich

wirklich ansiedeln wollte, dazu einer neuen Bewilligung
bedürffen, und hiemit die darauf gesczte Gcbür dop-

pelt zu entrichten haben. In der andern Vorausset-

zung hingegen, würde auch derjenige Fremde, der sich

nach seiner Verchl'chung nicht länger im Lande auftu-

halten gedenkt,, dennoch um sich einsegnen zu lassen,

mit einer Niederlassungserlaubniß versehen styn müssen.

Un daher de» oben angeführten Zweck zu erreichen,

ohne der besseren Art von Fremden eine eben so uunö.

thige als lästige Verpflichtung aufzulegen, scheint der
2te Art, schicklicher so ausgedruckt werde» zu können,
daß der nicht angesessene Freunde der sich in Helvetten
ver h ei? rathen und seinen Aufenthalt ini Lande fortsetzen
will, ebenfalls mit einer Niederlassnngserlaubniß verst.
hen >eyn musse, und daß keine Ehe eines Fremden ohne
die Vorweisung einer solchen Erlaubniß oder wann der
Fall dazu nicht vorhanden ist, eines Hchrathsscheincs,
eingesegnet werden könne.

Nach dieser Abänderung bliebe dann auch kein Zwer-
fei übrig, daß in dem zten und den folgenden Art. nur
die N ie d e r l a sfn n g s- und nicht die Hcyrathser-
laubuiß verstanden wird, indem für diese noch andere
Bedinge crsodert werde», die aber dem Gegenstände
des vorliegenden Grsttzcs fremd sind.

Unter die Ersoderntsse eines Heymatscheincs, die'
der 4te Art. bestimmt, habt Ihr B. G. auch die
Legalisation durch die Landesobrigkeil des Fremden
aufgenommen. Wenn der Art. hicburch einen höhcrn
Grad von Zuverläßigkeit erhält so ist hingegen nach
der bisherigen Aussertigungsart solcher Scheine zu er-
warten, daß nur die Wenigsten dieser Vorschrift e»l>
sprechen werden. Zudem dürften die Verwaltungs»
kammer» nicht selten in Verleg mheit kommen, wenn sie

über die Gültigkeit einer Legalisation entscheiden sollen, da
diese doch immer von einem Dclegirtcn der Landesobrig-
keit und nie von der höchsten Stelle ausgehen kann.

Von den für die Niederlassung festzusitzenden Bedin-
gungen, hatte der Vollziehnngsrath zu Gunsten der
fränkischen Bürger, eine Ausnahme vorgeschlagen, in-
dem er zufolg dem 9ten Art. des Allianztraktales, von
ihnen Mehls weiter als den Beweis fordern zu können
glaubte, daß sie sich wirklich im Besitze deö Bürgerrechts
der fränkischen Republik besinden. Durch das Wegbleiben
dieser Bestimmung aber, werden dieselben jedem andern
Fremden gleich gestellt, was zur vollständigen Errei-
chung des Zweckes, auf den es bey dem Gesetze abf
gesehen ist, allerdings nothwendig war. Indessen wünscht
der Vollz. Rath bey dieser Gelegenheit eine unzwcydcu.
tige Erklärung über den Sinn des angeführten Arti-
keis im Allianzlrakiate, von Euch B. Gesetzgeber, zu
erhallen.

Eine andere Bestimmung, auf die der Vollz. Ralh
angetragen hatte und der zufoig' nach Erfüllung der-

vorgeschriebenen Beding, dft Niedcrlassmigs - Erlaubniß
eines Fremden nicht sollte, verweigert werden kö ,ncn, ist

in dem Gesetzesvorschlage ebenfalls weggeblieben. Wenn
dieß in der Absicht geschah, um Lie Edlheilung wirk-
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lich dem Gntfiiidc» der Verwaltungskammern zu über-

lassen, so scheint Eurer Aufmerksamkeit entgangen zu

sey», wie sehr hieduech der Willkür freyes Spiel ge-

geben wird und wie wenig diese Behörden selbst wün-

scheu müssen, ei» solches Entscheidungsrecht ohne bc-

stimmte Vorschrift über die Ausübung zu erhalten.

Euie imvermerdliche Folge davon würde eine auf-

fallende Ungleichheit im Systeme der einen Cantsnsvcr-

Wallung gegen das der andern seyn, und der ncmliche

Fremde hier weggewicsen und dort angenommen wer-
den ohne daß eben richtig eingesehene Lokalverhältuisse

ein so verschiedenes Verfahren rechtfertigte. Wenig-
srens Hütten die Grundsätze, durch die dasselbe geleitet

werden sollte, angegeben und ausdrücklich gesagt wer-

den müsse!», daß unter Anwendung derselben die Ver-

Wallungskammern zum Abschlage der Erlaubnißscheinc,

Vuch wenn die in den z — 7 angeführten Bedinge

von Seite des Fremden erfüllt worden, dennoch die

Befugnis haben. Allein der Voll;. Rath sieht nicht

ein, welche andere Erfodernisse als die der guten Auf-
sührung und der ökonomischen Selbstständigkckt für
die Niederlassung eines Fremden noch aufgestellt werden

könnten, ohne von dem Extreme des früher» Gcsstzes,

wodurch die icztere völlig ausser Acht gelassen ward,
in ein anders zu fallen.

Die Hinterlegung der Aufführungsscheins,'die der

9te Art. unter andern» vorschreibt, hatte dem Vollz.
unterbleiben zu können geschienen, indem der Fremde
diese Zeugnisse zu anderwürligem Gebrauch bedürfen

kann, und es nach einmal geschehener Aufnahme,
mehr auf die gegeinvärtige als die vergangene Auffüh-
rung ankömmt, hiemit der Zweck durch die. blosse Vor-
Weisung erreicht wird.

(Die Forts, folgt.)
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